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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Aufgrund des Handlungsbedarfs in den Sozialversicherungen und des negativen
Ergebnisses der Volksabstimmung vom Mai, legte das EDI dem Bundesrat unter dem
Titel „Panorama der Sozialversicherungen“ eine Gesamtsicht der Sozialwerke vor.
Gestützt auf dieses Aussprachepapier, das sämtliche Sozialversicherungen (mit
Ausnahme der Arbeitslosenversicherung) sowie die Familienpolitik umfasste, traf der
Bundesrat Ende Juni Richtungsentscheide insbesondere bezüglich AHV und IV.

Der Bundesrat teilte die Einschätzung des EDI, dass sich die finanzielle Situation der
AHV ab 2010 rapide verschlechtert, falls keine Massnahmen ergriffen werden, und dass
die AHV bis zum Jahre 2025 zusätzliche finanzielle Mittel benötigt, welche ungefähr 3,8
MwSt-Prozentpunkten entsprechen. Er beschloss deshalb, sofort
Vorbereitungsarbeiten zu einer weiteren AHV-Revision in Angriff zu nehmen mit der
zentralen Vorgabe, dass die Reform die finanzielle Sicherung bis 2020 ermöglichen soll
und dabei den bis zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Finanzierungsbedarf
berücksichtigt. Alternative Szenarien, so etwa ein System basierend auf der
Lebensarbeitszeit oder Modelle, die Aspekte wie das Einkommen und die
Beschwerlichkeit der Arbeit in Rechnung stellen, sollen mit einbezogen werden. Dieser
Entscheid entsprach der Ansicht der AHV-Kommission, welche die Prüfung neuer
Kriterien zur Bestimmung des regulären Rentenalters verlangt hatte.

Der Bundesrat ging ebenfalls mit dem EDI einig, dass die Sanierung der IV im Hinblick
auf ihre prekäre finanzielle Situation absolute Priorität hat. Mit der neuen Vorlage zur
Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der IV und mit der 5. IV-Revision bestünden
gute Aussichten, dass die Schulden der IV langsam abgebaut werden können. Der
Bundesrat war aber der Ansicht, dass einige in der 5. IV-Revision vorgesehene
Massnahmen, so etwa die Einführung eines kostenpflichtigen Verfahrens bei
Anfechtung eines IV-Rentenentscheids, dringend umgesetzt werden sollten. Er kam
zudem zum Schluss, dass das Thema der Entflechtung des Finanzhaushalts von AHV und
IV von jenem des Bundes im Rahmen einer langfristigen Sicherung der AHV aufgegriffen
und parallel zu den Massnahmen zur Sanierung der IV behandelt werden soll. Ende
Oktober gab er dem EDI und dem EFD den Auftrag, eine Entscheidgrundlage bezüglich
der Entflechtung auszuarbeiten.

Der Nationalrat überwies stillschweigend ein Postulat (04.3234) Meyer Thérèse (cvp,
FR), welches den Bundesrat auffordert, ein Modell zur Flexibilisierung des Rentenalters
auszuarbeiten, das sowohl die Beitragsjahre aufgrund einer regulären Erwerbstätigkeit
als auch die Höhe der Rente berücksichtigt und die Flexibilisierung des Rentenalters
gezielt fördert. 1

BERICHT
DATUM: 30.06.2004
MARIANNE BENTELI

Jahresrückblick 2019: Sozialversicherungen

Zentrales Thema bei den Sozialversicherungen war 2019 die Altersvorsorge. Mit der
STAF, die im Mai 2019 von den Stimmbürgern an der Urne bestätigt wurde, erhält die
AHV ab dem Jahr 2020 eine Zusatzfinanzierung in der Höhe von CHF 2 Mrd. pro Jahr,
ohne dass es zu Veränderungen der Rentenleistungen kommt. Darüber, dass diese
Zusatzfinanzierung nicht ausreichen wird, um die Finanzierungslücke der AHV zu
stopfen, waren sich aber die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 2019
mehrheitlich einig. Fortsetzung fand 2019 entsprechend auch das Projekt AHV 21,
dessen Massnahmen der Bundesrat im Juli 2019 im Anschluss an die 2018
durchgeführte Vernehmlassung in einer Medienmitteilung präzisierte. Vorgesehen sind
demnach unter anderem eine schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre sowie als Ausgleichsmassnahmen dazu tiefere Kürzungssätze für Frauen bei
einem vorzeitigen Rentenbezug sowie eine Erhöhung der AHV-Rente für Frauen mit
tiefen bis mittleren Einkommen. Neu sind zudem ein flexiblerer Start des
Rentenbezugs, Anreize für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach Erreichen des
Rentenalters sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte zur
Finanzierung der AHV vorgesehen. Doch nicht nur bezüglich AHV-Reform gab es

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Neuerungen, auch die Revision der Pensionskassen wurde einen Schritt
weitergebracht. So übergaben im Juli 2019 der Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und
der Gewerkschaftsbund dem Bundesrat ihren Vorschlag für eine Reform der
beruflichen Vorsorge. Darin sehen sie eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf
6 Prozent, eine zeitlich begrenzte Erhöhung der Altersgutschriften im Umlageverfahren
entsprechend der AHV um 0.5 Prozent sowie eine Halbierung des Koordinationsabzugs
vor. Nicht unterstützt wurde der Vorschlag vom Gewerbeverband, der sich gegen ein
Umlageverfahren bei den Pensionskassen aussprach. Im Dezember schickte der
Bundesrat den Vorschlag unverändert in die Vernehmlassung. Gemeinsam fanden die
Revision der AHV und der Pensionskassen in den Medien im Juli 2019 mehr
Aufmerksamkeit als die Abstimmung über die STAF im Mai desselben Jahres.

Umstritten war 2019 bei den Sozialversicherungen wie immer auch das Thema
«Krankenkassen». Im März 2019 verwarf der Nationalrat in der Schlussabstimmung eine
Bundesratsvorlage zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung, was in den
Medien ausführlich diskutiert wurde. Die Vorlage hätte vorgesehen, dass die Franchisen
automatisch um CHF 50 erhöht werden sollen, sobald die durchschnittlichen
Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal höher gewesen wären als
die ordentliche Franchise. Nachdem die SVP- und die CVP-Fraktion, welche die Vorlage
bis zu diesem Zeitpunkt unterstützt hatten, ihre Meinung geändert hatten, setzte sich
eine Allianz aus SP- und Grünen-Fraktion, einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie
einzelnen Mitgliedern der CVP-Fraktion durch und lehnte den Vorschlag mit 101 zu 63
Stimmen ab. Die entsprechende mediale Debatte war im März 2019 zusammen mit
Diskussionen über den vergleichsweise schwachen Anstieg der Krankenkassenprämien
fürs Jahr 2020 für den jährlichen Höchstwert in der Medienberichterstattung zu den
Krankenversicherungen verantwortlich. Weitgehend unbemerkt von den Medien
entschied das Parlament 2019 hingegen, eine Motion der SGK-SR zur Beibehaltung der
aktuellen Einteilung der Prämienregionen anzunehmen. Damit versenkte es nicht nur
die vom EDI vorgeschlagene, stark kritisierte Änderung der entsprechenden Einteilung,
sondern nahm dem Departement auch die Möglichkeit, andere Vorschläge für eine
Beendigung der Quersubventionierung der Landbevölkerung bei den
Gesundheitskosten durch städtische Gemeinden und Agglomerationen
weiterzuverfolgen. Zum ersten Mal im Parlament behandelt wurde die Vorlage der SGK-
NR für eine einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären
Bereich (EFAS), bei der die Krankenversicherungen zukünftig sowohl ambulante als auch
stationäre Behandlungen – mit Ausnahme von Pflegeleistungen – abgelten würden und
dafür von den Kantonen 22.6 Prozent der Kosten vergütet bekämen. Trotz Kritik der
linken Parteien daran, dass die Kantone dadurch nur noch bezahlen, aber nicht
mitbestimmen dürften, und die Vorlage zu einer Besserstellung der Privatspitäler und
Zusatzversicherten zulasten der OKP führe, trat der Ständerat auf die Vorlage ein und
nahm einige gewichtige Änderungen vor – unter anderem erhöhte er den von den
Kantonen übernommenen Mindestanteil auf 25.5 Prozent. 

Zum Abschluss brachten National- und Ständerat 2019 die Reform der
Ergänzungsleistungen, an der in Bundesbern mindestens seit 2014 gearbeitet worden
war. Die Räte entschieden sich diesbezüglich, die seit 2001 nicht mehr veränderten
Ansätze für Mieten den gestiegenen Mietkosten anzupassen, und erhöhten die
entsprechenden Beträge teilweise deutlich. Gesenkt wurden die Vermögensfreibeträge
für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000, zudem wurde
eine Vermögensschwelle in der Höhe von CHF 100'000 für den Bezug von
Ergänzungsleistungen eingeführt. Dabei wurde jedoch darauf verzichtet, das von den
Bezügerinnen und Bezügern selbst bewohnte Wohneigentum bei dieser Schwelle zu
berücksichtigen, so dass auch auf die geplante Schaffung eines gesicherten Darlehens
für die entsprechenden Liegenschaften verzichtet werden konnte. Schliesslich schuf
das Parlament die Pflicht für Erbinnen und Erben, bei einem Nachlass von EL-
Beziehenden von mehr als CHF 40'000 die entsprechende Differenz zurückzuzahlen. 

Erste Schritte machte das Parlament zudem bei der Weiterentwicklung der IV, die
erstmals in beiden Räten behandelt wurde. Besonders umstritten war dabei die Frage
der Kinderrenten: Der Nationalrat wollte diese von 40 auf 30 Prozent kürzen und in
«Zulage für Eltern» umbenennen. Da eine Abklärung der finanziellen Verhältnisse aber
ergeben habe, dass Familien mit Kinderrenten und Ergänzungsleistungen in allen
berechneten Konstellationen weniger Einkommen zur Verfügung hätten als
vergleichbare Familien ohne Kinderrenten und EL, sprach sich der Ständerat gegen die
Kürzung aus. Diese Argumentation überzeugte den Nationalrat in der Wintersession, er
verzichtete ebenfalls auf die Kürzung. Die Umbenennung wollte der Ständerat aus
Furcht vor einem grossen administrativen Aufwand verhindern, fand damit im
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Nationalrat bisher aber kein Gehör.

Schliesslich beriet der Ständerat in der Wintersession erstmals die Bundesratsvorlage
zur Schaffung von Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose. Darin hatte der
Bundesrat vorgesehen, Personen, die nach vollendetem 60. Altersjahr aus der ALV
ausgesteuert werden, aber mindestens während 20 Jahren einen Mindestbetrag in die
AHV einbezahlt und ein Vermögen unter CHF 100'000 besitzen, eine
Überbrückungsrente in der Höhe von CHF 58'350 zuzusprechen. Der Ständerat
entschied nun aber, die Überbrückungsrente auf maximal CHF 39'000 zu beschränken
und diese nur solange auszuzahlen, bis die Betroffenen mit 62 (bei Frauen) oder 63 (bei
Männern) frühzeitig ihre AHV-Rente beziehen können. Diesen Zwang zur
Frühpensionierung kritisierten die Medien in der Folge stark, da dieser Vorbezug eine
lebenslange AHV-Kürzung um 14 Prozent (plus Kürzungen bei der zweiten Säule) zur
Folge hätte. 2

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und die SP reichten mit 118'264 gültigen
Unterschriften ihre Volksinitiative «zum Ausbau von AHV und IV» ein, die zum Ziel hat,
AHV und IV weitgehend existenzsichernd zu gestalten. Die Pensionskassen sollten
dagegen abgebaut werden und deutlicher als heute die Funktion einer
Zusatzversicherung erhalten. Gleichzeitig wollen die Initianten die Gleichstellung von
Mann und Frau erreichen und die heutige Ehepaarrente durch eine Einzelrente
(Splitting) ersetzen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat der vom Bundesrat für die finanzielle Konsolidierung
von AHV und IV beantragten Erhöhung der Mehrwertsteuersätze (für die IV 1% ab 2005,
für die AHV voraussichtlich 0,5% 2009 und 1% 2013) in einem gemeinsamen Beschluss
zugestimmt. Bei der Behandlung der 4. IV-Revision setzte sich ein Antrag Schmid (cvp,
AI) durch, die IV- und die AHV-Finanzierung zu trennen und Volk und Ständen je einen
separaten Beschluss zu diesen beiden Versicherungen zu unterbreiten. Der
Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV stimmte die kleine Kammer in der
Wintersession zu. Dieser Beschluss soll dem Volk 2004 vorgelegt werden, die Zuschläge
für die AHV hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der tatsächliche
Mehrbedarf klarer ausgewiesen ist. Eine Minderheit hätte dem Volk lieber eine
Gesamtrechnung präsentiert. Im Gegensatz zum Nationalrat befürwortete die kleine
Kammer, der Bundeskasse ihren Anteil am bereits beschlossenen Demografieprozent
und an den künftigen MWSt-Prozenten grundsätzlich zu belassen. Dieser Anteil dient
dem Bund zur Finanzierung seines Beitrags an die beiden Sozialwerke. Beide Kammern
genehmigten den Kapitaltransfer von 1,5 Mia. Fr. aus der EO zugunsten der IV,
verzichteten aber darauf, dafür einen genauen Zeitpunkt vorzusehen, sondern
delegierten die diesbezügliche Kompetenz an den Bundesrat. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MARIANNE BENTELI

Invalidenversicherung (IV)

Eine Motion Borel (sp, NE) verlangte vom Bundesrat eine Änderung des Bundesgesetzes
über die Invalidenversicherung, wonach die durch Geburtsgebrechen verursachten
Kosten für Arzt, Heilmittel und Pflege nicht nur bis zum Alter von 20 Jahren, wie dies
heute der Fall ist, sondern ohne zeitliche Begrenzung von der IV übernommen werden.
Auf Antrag des Bundesrates, der eine Totalrevision des Invalidenversicherungsgesetzes
für die übernächste Legislatur in Aussicht stellte, wurde die Motion nur als Postulat
überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die Eidg. AHV/IV-Kommission diskutierte die Ziele der anstehenden 4. IV-Revision.
Dabei wurde der Realisierung in zwei Etappen grundsätzlich zugestimmt. Mit der ersten
Etappe wird die finanzielle Konsolidierung angestrebt, und zwar einerseits durch eine
Erhöhung des Beitragssatzes sowie andererseits durch verschiedene Sparmassnahmen.
In der zweiten Etappe sollen verschiedene Vorschläge zur massvollen Erweiterung des
Leistungskatalogs geprüft werden. Zudem sind Massnahmen zur besseren
Kostensteuerung vorgesehen. Der Bundesrat nahm von diesem Bericht Kenntnis und
bat das EDI, diesen im Hinblick auf eine rasch einzuleitende Vernehmlassung zu
ergänzen und dabei vor allem die finanziellen Interdependenzen zur EO-Revision und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.1996
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 19.04.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



zur Mutterschaftsversicherung zu berücksichtigen. Die Vorlage ging Mitte Dezember in
die Vernehmlassung. 6

Im Hinblick auf die gesamthaft anstehende 4. IV-Revision erarbeitete die Stiftung "Pro
Mente Sana" zwei Modelle zur beruflichen Integration Behinderter, eines mit einem
Bonus-Malus-System und Quoten, das andere mit einem schlankeren Anreizsystem.
Gemäss der "Pro Mente Sana" könnten bei erfolgreicher Eingliederung der Behinderten
bei der IV rund 228 Mio. Fr. pro Jahr gespart werden. Die Stiftung gab zu bedenken,
dass die Finanzen der IV nicht zu sanieren seien, solange Behinderte vom Arbeitsmarkt
vertrieben werden. Die IV müsse ihren Grundsatz "Eingliederung vor Rente" wieder neu
beleben können. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.06.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament den ersten Teil der 4. IV-Revision, mit
welchem vor allem die Finanzierung dieses Versicherungszweiges mittelfristig
sichergestellt werden soll. Als Einsparung bei den Ausgaben schlug er vor, für
Neurentner die Zusatzrenten für die Ehepartnerin oder den Ehepartner sowie die
Viertelsrenten abzuschaffen. Zudem beantragte er, die Härtefallrenten für Versicherte
mit einem Invaliditätsgrad zwischen 40 und 50%, die in wirtschaftlich schwierigen
Verhältnissen leben, in das System der Ergänzungsleistungen zu überführen. Weitere
Einsparungsmöglichkeiten sah der Bundesrat im Bereich der Kostensteuerung, wo
Bedarfsplanungen für Werkstätten, Tagesheime und -stätten eingeführt sowie die
gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollen, um statistische Erhebungen und
Wirkungsanalysen der IV-Leistungen vorzunehmen. Auf der Einnahmenseite kleidete
der Bundesrat seine Vorstellungen in zwei allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse.
Zum einen sollte ein Kapitaltransfer von 2,2 Mia. Fr. von der derzeit überfinanzierten
Erwerbsersatzordnung (EO) in die IV vorgenommen werden. Zum anderen schlug er eine
befristete Erhöhung des Beitragssatzes der IV um 1 Lohnpromille auf Kosten der EO
vor. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1997
MARIANNE BENTELI

Angesichts der Dringlichkeit der Sanierung wurden die Finanzierungsbeschlüsse
vorgezogen und in beiden Räten gleichzeitig behandelt. Zuerst stimmte der Ständerat -
wenn auch nicht oppositionslos - mit 23 zu 11 Stimmen dem Transfer von 2,2 Mia. Fr.
aus dem EO- in den AHV/IV-Fonds zu. Ein Antrag Seiler (svp, SH), nur die Hälfte des
Betrages zu überweisen, wurde recht deutlich verworfen. Abgelehnt wurde hingegen
mit 21 zu 16 Stimmen Eintreten auf den Bundesbeschluss über die befristete
Verlagerung eines Lohnpromilles der EO zugunsten der IV. Vertreter der CVP und der SP
begründeten dies damit, dass dieses Lohnpromille der geplanten
Mutterschaftsversicherung vorbehalten bleiben sollte. Demgegenüber wollten
insbesondere Teile der FDP die EO-Kasse nicht beanspruchen, bevor nicht die genauen
Pläne für die 6. EO-Revision bekannt sind. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.1997
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurde die Umlagerung von EO-Geldern zur IV ebenfalls mit einem
gewissen Unbehagen aufgenommen. Ein rechtsbürgerlicher Antrag auf eine lediglich
darlehensmässige Übertragung der Mittel scheiterte aber ebenso wie ein aus den
gleichen Kreisen stammender Vorschlag, die Vorlage nur in Zusammenhang mit der 6.
EO-Revision zu beraten. Auch ein CVP-Antrag, die überschüssigen EO-Gelder anstatt
für die IV eher für die Mutterschaftsversicherung einzusetzen, wurde abgelehnt. Der
Rat stimmte schliesslich sowohl dem einmaligen Finanztransfer als auch - mit 85 zu 75
Stimmen - der Verschiebung eines Lohnpromilles von der EO zur IV zu. Damit schuf er
eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Diese konnte nicht ausgeräumt werden, da
die kleine Kammer an ihrem Entscheid auf Nichteintreten festhielt. Dadurch wurde
dieser zweite Bundesbeschluss obsolet. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

In der Wintersession befasste sich der Ständerat mit den weiteren Punkten des ersten
Teils der 4. IV-Revision, welche vorab Massnahmen zur Kosteneinsparung beinhalten.
Unbestritten war die Aufhebung der Zusatzrente für die Ehepartnerin oder den
Ehepartner, nachdem die gleiche Leistung in der AHV mit der 10. Revision bereits
gestrichen worden war. Hingegen erwuchs der Abschaffung der Viertelsrente
Opposition, und dies nicht bloss aus SP-Kreisen. Die Gegner argumentierten, dies gehe
in die falsche Richtung, weil damit die Eingliederung Behinderter noch mehr erschwert

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1997
MARIANNE BENTELI
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werde; zudem bestehe die Gefahr, dass dadurch die Zahl der (teureren) 50%-Renten
ansteige. Die Befürworter der Abschaffung wiesen darauf hin, dass die Viertelsrenten
nur schwach beansprucht würden (ca. 4000 Fälle seit deren Einführung) und dass
Härtefälle durch das EL-System aufgefangen werden könnten. Der Rat sprach sich
schliesslich mit 23 zu 13 Stimmen für die Aufhebung aus. 11

Eine Überraschung ergab sich in der Sommersession vorerst im Nationalrat bei der
Beratung der 4. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IV). Recht
knapp mit 84 zu 76 Stimmen folgte die Volkskammer einem Antrag Gross (sp, TG) und
beschloss, gegen Bundes- und Ständerat an der Viertelsrente für Personen mit einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung zwischen 40 und 50 Prozent festzuhalten. Den
Durchbruch schaffte der Antrag dank der Unterstützung durch bürgerliche
Ratsmitglieder aus FDP, CVP und SVP. Die Gegner des nun vom Bundesrat bereits zum
dritten Mal präsentierten Vorschlags argumentierten, dass es sich bei den geschätzten
20 Mio. Fr. pro Jahr um ”unechte” Einsparungen handle, da dadurch voraussichtlich
mehr Halbrenten gesprochen würden; zudem widerspreche die Massnahme dem
ursprünglichen Grundsatz der IV (Wiedereingliederung vor Rente), weil damit jede
Erwerbstätigkeit über 50% finanziell unattraktiv würde. Die Befürworter einer
Streichung führten ins Feld, die Ablösung der Viertelsrente durch eine bessere
Berücksichtigung von Härtefällen bei den Ergänzungsleistungen entspreche dem
Bestreben, den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Personen gerecht zu
werden. Bundesrätin Dreifuss verwies zudem darauf, dass die Viertelsrenten im
Rahmen der Verträge mit der EU wohl auch ins Ausland exportiert werden müssten, was
mit der vorgeschlagenen Überführung der Härtefallrenten ins EL-System vermieden
werden könnte. Abgelehnt wurde hingegen ein rot-grüner Antrag, das Defizit der IV mit
einer Erhöhung der Beiträge um drei Lohnpromille von heute 1,4 auf 1,7% auszugleichen
oder zumindest zu verringern. Die Abschaffung der Zusatzrenten für die Ehepartner
passierte auch in der grossen Kammer praktisch diskussionslos. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1998
MARIANNE BENTELI

Im Ständerat beantragte eine Minderheit aus CVP und SP, dem Nationalrat zu folgen,
unterlag aber mit 25 zu 13 Stimmen. Auch ein Antrag Rochat (lp, VD), Viertelsrenten
jeweils nur für zwei Jahre zu sprechen und dann den Fall erneut zu überprüfen, wurde
nicht als tauglicher Kompromiss erachtet. Im Nationalrat beantragte die Kommission
zwar Festhalten am ersten Entscheid. Da Abklärungen der Verwaltung in der
Zwischenzeit jedoch ergeben hatten, dass die Viertelsrenten bei einem Abschluss der
bilateralen Verhandlungen tatsächlich exportiert werden müssten, wurde der ohnehin
nur knapp zustandegekommene Beschluss gekippt. Mit 76 zu 72 stimmte nun auch die
grosse Kammer der Streichung der Viertelsrenten zu; bereits gesprochene Renten
sollten aber bestehen bleiben. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.06.1998
MARIANNE BENTELI

Vor der Schlussabstimmung kündigte Nationalrat Suter (fdp, BE) im Namen der
Behindertenverbände das Referendum gegen diese Gesetzesrevision an. Die
Nationalrätinnen Hafner (sp, SH) und Gonseth (gp, BL) sicherten ihm die Unterstützung
ihrer Parteien zu. Die Fraktionen der SP, GP und LdU/EVP votierten denn auch
geschlossen gegen die Vorlage. Die CVP unterstützte offiziell den Beschluss, doch
stimmten mehrere ihrer Abgeordneten dagegen oder enthielten sich der Stimme. Das
Referendum wurde von der Schweizer Paraplegikervereinigung und vom
Schweizerischen Invalidenverband mit Unterstützung der Dachorganisation der
Behindertenhilfe Askio ergriffen und mit 77'580 gültigen Unterschriften Mitte Oktober
eingereicht. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
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MARIANNE BENTELI

Gegen den 1. Teil der 4. IV-Revision war – insbesondere wegen der geplanten
Abschaffung der Viertelsrenten – erfolgreich das Referendum ergriffen worden. Die
Abstimmungskampagne verlief vor allem auf Befürworterseite immer leiser, je näher der
Urnengang kam. Selbst bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich im
Vorjahr noch vehement für die Abschaffung der Viertelsrenten als Lackmus-Test für
den Sparwillen im Sozialversicherungsbereich eingesetzt hatten, liessen sich kaum
mehr verlauten. Auch Bundespräsidentin Dreifuss, deren Departement auf Drängen der
Bürgerlichen die Vorlage ausgearbeitet hatte, verzichtete darauf, diese vor den Medien
zu vertreten. Offiziell wurde dies damit begründet, dass die Departementsvorsteherin
von zwei anderen Abstimmungsthemen (Mutterschaftsversicherung und Heroinabgabe)
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stark gefordert sei. In Wirklichkeit hatte niemand mehr Lust, sich für eine Massnahme
einzusetzen, die angesichts ihres geringen Spareffekts (20 Mio Fr. im 8,5 Mia-Budget
der IV) in der breiten Öffentlichkeit auf steigenden Widerstand stiess. Dass auch die im
Parlament mehrheitlich zustimmende FDP, die schliesslich Stimmfreigabe beschloss,
nicht mehr einig war, zeigte die Zahl der von der Mutterpartei abweichenden
Kantonalsektionen, die in 16 Kantonen für Ablehnung votierten; das gleiche galt auch für
die Junge FDP. In der SVP wurde die nationale Ja-Parole von 8 Kantonalparteien
unterlaufen; die Junge SVP sprach sich ebenfalls für ein Nein aus. Insbesondere das
Argument der Behindertenorganisationen, die Abschaffung der Viertelsrenten werde
fast unausweichlich zur Gewährung von mehr Halbrenten – und dadurch zu massiven
Mehrkosten – führen, vermochte die Bevölkerung offenbar zu überzeugen, ebenso wie
die Aussage, damit werde die berufliche Integration der Behinderten (eines der
Hauptziele der IV weiter erschwert. Angesichts der ziemlich gesicherten Ausgangslage
verzichteten auch die Behindertenorganisationen zusehends darauf, bedeutende
Finanzmittel in die Kampagne zu investieren. 15

Nachdem im Vorjahr der 1. Teil der 4. IV-Revision wegen der geplanten Abschaffung der
Viertelsrenten an der Urne mit fast 70% Nein-Stimmen deutlich Schiffbruch erlitten
hatte, setzte der Bundesrat erneut zur finanziellen Sanierung dieses
Versicherungszweiges an, der in den letzten Jahren drastisch in die roten Zahlen
abgerutscht ist. Im neuen Gesetzesvorschlag, der Ende Juni in die Vernehmlassung ging,
wurden die Viertelsrenten nicht mehr angetastet; abgeschafft werden sollen hingegen
die Zusatzrenten für Ehegatten sowie die Härtefallrenten; Behinderte in schwierigen
finanziellen Verhältnissen sollen stattdessen einen erleichterten Zugang zu
Ergänzungsleistungen erhalten. Zudem möchte der Bundesrat neu Assistenzbeiträge
ausrichten können, die es Behinderten ermöglichen sollen, anstatt in einem Heim zu
Hause betreut und gepflegt zu werden. Durch das neue System wird die Autonomie und
Eigenverantwortung der Behinderten gestärkt, da die Entschädigung direkt an sie
ausbezahlt wird, weshalb sie die Art ihrer Betreuung wählen können. Neu organisiert
werden soll auch die ärztliche Abklärung. In der Regel führen heute die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte die Untersuchungen im Hinblick auf eine IV-Rente durch. Wegen
der in den letzten Jahren stark gestiegenen Zunahme von IV-Renten hatte der
Bundesrat bereits mehrfach angeregt, spezielle regionale ärztliche Dienste unter
Aufsicht des BSV dafür einzusetzen, war dabei aber am Widerstand des Parlaments
gescheitert. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2000
MARIANNE BENTELI

Die SVP-Fraktion verlangte mit einer Motion, Wege aufzuzeigen, wie durch
Anpassungen im IV-Gesetz und im Arbeitsrecht die Wiedereingliederung von IV-
Rentnerinnen und -Rentnern in den Arbeitsprozess erleichtert werden kann. Der
Bundesrat erinnerte daran, dass in der IV seit jeher der Grundsatz „Eingliederung vor
Rente“ gelte und verwies auf die Vorarbeiten zur 4. IV-Revision. Auf seinen Antrag
wurde der Vorstoss nur als Postulat überwiesen. 17

MOTION
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Im Februar legte der Bundesrat seine zweite Botschaft zur 4. IV-Revision vor. Diesmal
handelte es sich nicht um eine eigentliche Sparvorlage, wie sie 1999 in der
Referendumsabstimmung abgelehnt worden war, sondern um ein Gesamtpaket mit
dem Ziel, die IV tiefgreifend zu modernisieren. Hauptpunkte sind die finanzielle
Konsolidierung durch einen weiteren Transfer von 1,5 Mia. Fr. aus der überfinanzierten
Erwerbsersatzordnung (EO) und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ab 2004 um
maximal einen Prozentpunkt, gezielte Anpassungen im Leistungsbereich – wobei die in
der Volksabstimmung umstrittenen Viertelsrenten unangetastet blieben –, die
Verstärkung der Aufsicht des Bundes, um das kantonale Gefälle bezüglich der
Beurteilung von Invaliditäten besser zu steuern, sowie eine Vereinfachung der
Strukturen und der Abläufe. 18
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Bei der Behandlung der 4. IV-Revision diskutierte der Ständerat vor allem über die
Ausgestaltung der Assistenzentschädigung. Ständerätin Langenberger (fdp, VD) brachte
ein neues Modell ein, das von vielen Behindertenorganisationen schon länger
propagiert wird und nun auch die Unterstützung der Kantone fand. Dieser Vorschlag sah
vor, die Existenzsicherung von Behinderten, die selbstbestimmt leben möchten, nicht
über eine Verdoppelung der Hilflosenentschädigung resp. der Pflegebeiträge für
Minderjährige und einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) bis zum Gesamtbetrag
von jährlich 90'000 Fr. vorzunehmen, wie dies der Nationalrat beschlossen hatte,
sondern die Hilflosenentschädigung auf dem heutigen Stand von 200 bis 800 Fr. pro
Monat zu belassen, daneben aber den Anspruch auf ein individuelles Hilflosenbudget
einzuführen, das je nach Bedarf an Pflege und Betreuung bis zu 8'000 Fr. pro Monat
betragen und selbständig verwaltet werden sollte. Langenberger begründete ihren
Minderheitsantrag mit der noch grösseren Autonomie der Behinderten als in der
Version des Nationalrates und damit, dass beim Modell des Nationalrates jene
Behinderte benachteiligt würden, die trotz einer schweren Behinderung erwerbstätig
sind.

Obgleich sich im Plenum alle überzeugt zeigten, dass der Vorschlag Langenberger das
Modell der Zukunft sei, unterlag ihr Antrag nach längerer Debatte mit 21 zu 16 Stimmen.
Die Mehrheit befand, die Sache sei noch nicht ausgereift. Da es für den Systemwechsel
an verlässlichen statistischen Grundlagen fehle, seien dessen finanziellen
Konsequenzen unkalkulierbar. Zudem, wurde gewarnt, mit dem Systemwechsel drohe
eine Pflicht zum Export der Leistungen in die EU-Staaten; aus diesem Grund hatte der
Rat bereits zu Beginn der Debatte den Begriff „Assistenzentschädigung“ wieder in
„Hilflosenentschädigung“ umbenannt. Auch Bundesrätin Dreifuss sah im
Minderheitsantrag mehr offene als gelöste Probleme. Eine Brücke zwischen den beiden
Positionen schlug schliesslich Ständerat Pfisterer (fdp, AG). Er beantragte, den
Bundesrat zu verpflichten, unverzüglich einen oder mehrere Pilotversuche mit dem
neuen System zu veranlassen. Sein Antrag wurde ohne Gegenstimme angenommen.
Pilotversuche sind auf Vorschlag des Bundesrates auch im Bereich der Erwerbstätigkeit
vorgesehen; sie sollen zeigen, wie die Arbeitgeber dazu motiviert werden können,
Personen mit Behinderungen anzustellen.

In den weiteren Punkten folgte der Ständerat weitgehend der Linie des Nationalrates.
Er unterstützte die Einführung einer Dreiviertelsrente, die dank einer besseren
Abstufung gewisse Einspareffekte bringen soll, sowie die bereits im ersten Anlauf zu
dieser Revision unbestrittene Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner. Bei der
Verbesserung der Aufsicht über die ärztlichen Dienste, welche eine Vereinheitlichung
der Anspruchberechtigung und damit ebenfalls Minderkosten anstrebt, nahm er
allerdings gewisse Retouchen im Sinn einer stärkeren Steuerung vor. Nichts wissen
wollte er von einem Zweckartikel im Gesetz, der deutlich machen soll, dass die
Leistungen der IV zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung
von Personen mit Behinderungen beizutragen haben. Zur finanziellen Konsolidierung
siehe hier. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Differenzbereinigung beharrte der Nationalrat auf der Beibehaltung des
Zweckartikels. Festhalten wollte eine Kommissionsmehrheit auch an der Bestimmung,
dass die Geschäftsprüfung der IV-Stellen in der Hand des BSV bleibt; der Ständerat
hatte beschlossen, dafür aussenstehende Revisoren zu bestimmen. Mit 82 zu 57
Stimmen setzte sich aber ein Antrag Widrig (cvp, SG) durch, hier dem Ständerat zu
folgen. Nach Anhören eines externen Experten war auch die vorberatende Kommission
zur Ansicht gelangt, dass der Begriff „Assistenzentschädigung“ zu Problemen mit der EU
führen könnte, weshalb sie dem Plenum erfolgreich Rückkehr zum sprachlich allerdings
nicht gerade als glücklich erachteten Begriff der „Hilflosenentschädigung“ beantragte.
Da auch der Nationalrat der Ansicht war, das Modell Langenberger sei längerfristig der
richtige Weg, stimmte er den Pilotversuchen gemäss Antrag Pfisterer oppositionslos
zu. 20
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In der Frühjahrssession konnten die Beratungen der 4. IV-Revision abgeschlossen
werden. Die gewichtigste noch bestehende Differenz zwischen National- und Ständerat
betraf die Form und Ausgestaltung der Geschäftsprüfung der IV-Stellen. Der Nationalrat
hatte die Prüfung externen Organen übertragen wollen, während der Ständerat die
Notwendigkeit betont hatte, dass die materielle Prüfung beim BSV bleiben müsse.
Nachdem der Nationalrat in der Differenzbereinigung an seiner Auffassung festgehalten
hatte, schlug der Ständerat eine Kompromisslösung vor: Die Überprüfung des
Leistungsanspruchs, d.h. die Bemessung der Invalidität und des Assistenzbedarfs wird
weiter vom BSV vorgenommen, die Rechnungsprüfung hingegen durch private,
spezialisierte Treuhandgesellschaften. Diesem Mittelweg konnte die grosse Kammer
folgen. In der Schlussabstimmung passierte die Vorlage im Nationalrat mit 178 zu 5
Stimmen und im Ständerat oppositionslos. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Beratungen der 4. IV-Revision hatte der Ständerat im Vorjahr eine
Motion seiner SGK angenommen, welche den Bundesrat beauftragte, dem Parlament
2006 eine neue Revisionsvorlage zu unterbreiten, wenn bis dahin die eingeleiteten
Massnahmen nicht zu einem Rückgang der Invalidisierungsquote führen. Da er den
Auftrag als zu kurzfristig erachtete – die 4. IV-Revision tritt frühestens auf den 1.1.2004
in Kraft –, verlängerte der Nationalrat mit einer Motion (Mo. 03.3011) seiner SGK die
Frist stillschweigend bis 2008 und lehnte sinngemäss (wenn auch knapp mit 73 zu 67
Stimmen) den ständerätlichen Vorstoss ab. Da sie dringenden Handlungsbedarf
ausmachte, beantragte die SGK des Ständerates erfolgreich, diese zweite Motion
abzulehnen. Weil der Bundesrat ohnehin für 2005 die 5. IV-Revision in Aussicht stellte,
verzichtete die Kommission aber darauf, ihre ursprüngliche Motion wieder
aufzunehmen. 22

MOTION
DATUM: 04.12.2003
MARIANNE BENTELI

Ende April legte der Bundesrat die Grundzüge der 5. IV-Revision fest. Ziel der Revision
ist es, die laufend steigende Zahl von neuen IV-Rentenfällen als eine wesentliche
Ursache der zunehmenden Defizite der IV nachhaltig anzugehen. Mittelfristig wird eine
Senkung der Anzahl Neurenten um 10% angestrebt. Dazu sind zwei neue Instrumente
vorgesehen. Einerseits ein System der Früherkennung und Begleitung von
krankheitsbedingt arbeitsunfähigen Personen mit dem Zweck, Betroffene rechtzeitig zu
betreuen und im Erwerbsprozess zu halten. Wenn dagegen eine länger dauernde
Arbeitsunfähigkeit von grösserem Ausmass droht oder wenn kein Arbeitsverhältnis
mehr besteht, soll andererseits mit gezielten Massnahmen in einem möglichst frühen
Stadium versucht werden, die Betroffenen wieder zu integrieren. Die Wirksamkeit
dieser Vorkehrungen wird unterstützt durch die Konzentration der Kompetenz zur
ärztlichen Beurteilung der Arbeits(un)fähigkeit bei der IV. Hinzu kommen Massnahmen
zur Korrektur von Anreizen, die der Integration zuwiderlaufen. Auf der Einnahmenseite
schlug der Bundesrat eine Erhöhung des IV-Beitragssatzes um ein Promille vor, was sich
seiner Meinung nach als Kompensation einer namhaften Entlastung bei der 2. Säule
rechtfertigt. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.2004
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Ende September präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf für die 5.
IV-Revision, in welchem er die beiden Elemente koppelte. Neben dem bereits im April
skizzierten Vorgehen mit Früherfassung und Reintegrationsbegleitung schlug er vor, die
Lohnbeiträge um 1 Promille auf 1,5% zu erhöhen. Dies brächte Mehreinnahmen von CHF
300 Mio. pro Jahr. Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer tröstete der Bundesrat mit der
Aussicht, dass die Reduktion der Zahl neuer Renten bei der 2. Säule zu einer Entlastung
von jährlich CHF 450 Mio. führen werde. Da dies aber noch nicht genügt, um den
Schuldenberg der IV zu tilgen, verlangte der Bundesrat in einer separaten Vorlage noch
andere Massnahmen. Als Varianten präsentierte er eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
bzw. der Lohnbeiträge um 0,8 Prozentpunkte, wobei er die Konsumsteuer favorisierte.
Beide Lösungen brächten der IV in den Jahren 2007 bis 2025 im Schnitt rund CHF 2,4
Mrd. Mehreinnahmen pro Jahr. Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollen die
5. IV-Revision und die Zusatzfinanzierung Mitte 2006 oder Anfang 2007 in Kraft treten,
das neue gestraffte Verfahren zur Beurteilung von Rentenansprüchen bereits Anfang
2006. Dazu gehört, dass die Beitragsdauer für einen Rentenanspruch von heute einem
Jahr auf drei Jahre erhöht und der Karrierezuschlag gestrichen werden soll. Die Zahl
der Einsprachen gegen Rentenentscheide will der Bundesrat mit der Wiedereinführung
des so genannten Vorbescheidverfahrens (anstelle des im Sozialversicherungsbereich
allgemein geltenden Einspracheverfahrens) eindämmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2004
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 19.04.24 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Vorschläge des Bundesrates stiessen bei den bürgerlichen Parteien auf wenig
Begeisterung. Am lautesten protestierte die SVP. Sie warf Couchepin vor, zu wenig
konkrete Vorschläge vorzulegen. Eine Sanierung sei zwar dringend notwendig, doch
dürfe diese nicht mit einer Erhöhung der Lohnprozente, höheren Mehrwertsteuern
oder bloss kosmetischen Anpassungen erfolgen. Statt neue Abgaben zu fordern, solle
der Bundesrat in erster Linie Missbräuche und die „Scheininvalidität“ bekämpfen.
Vorbehalte zum Finanzierungsteil hatte auch die FDP. Die Neuauflage der 0,8%-igen
MwSt-Erhöhung wurde so kurz nach der Ablehnung in der Volksabstimmung als wenig
kreativ bezeichnet. Auf gar keinen Fall komme eine Anhebung der Lohnprozente in
Frage. Gegen eine Erhöhung der Lohnprozente sprach sich auch die CVP aus; jene bei
der MwSt genüge, um den Schuldenberg in der IV zu dämpfen. Die SP, die sich im Mai
noch vehement für eine Anhebung der MwSt eingesetzt hatte, erachtete nun die
Erhöhung der Lohnprozente als geeigneter.

Die SVP war wenige Tage nach der Eröffnung der Vernehmlassung mit eigenen
Vorschlägen vorgeprescht und hatte erneut einen Angriff auf die angeblichen
„Scheininvaliden“ lanciert. Sie ortete dieses Problem vor allem bei den psychisch
Kranken, die 40% der Neurentner ausmachen, sowie bei Personen mit Schleudertrauma
und Rückenleiden. Eine im Rahmen des NFP 45 („Probleme des Sozialstaates Schweiz“)
durchgeführte Studie fand wenig Anzeichen für die Behauptung, dass es sehr viele
Missbräuche gebe. 24

Anfang Mai hatte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft für eine Änderung des
IVG mit dem Ziel einer Straffung des Verfahrens im Fall von Streitigkeiten zugeleitet. Im
Vordergrund standen die Wiedereinführung des Vorbescheidverfahrens anstelle des im
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) für alle Sozialversicherungen
postulierten Einspracheverfahrens, die Einführung einer Kostenpflicht für das
Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht sowie die Aufhebung des
Fristenstillstandes für das Verwaltungsverfahren und das Verfahren vor dem kantonalen
Versicherungsgericht. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2005
MARIANNE BENTELI

Ende Juni verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur 5. IV-Revision und zur
Zusatzfinanzierung der stark defizitären IV. Er beschloss dabei, die Massnahmen zur
frühzeitigen Wiedereingliederung in den Erwerbsprozess weiter zu intensivieren.
Komplementär zu diesem Ausbau des Hilfsangebots der IV, und um die Wirksamkeit
dieser präventiven Instrumente zu optimieren, soll der Zugang zur IV-Rente an
strengere Bedingungen geknüpft werden. Statt der in der Vernehmlassungsvorlage
angestrebten Reduktion der jährlichen Neurenten um 10% visiert der Bundesrat nun
eine Verringerung um 20% an. Nach seiner Auffassung ist für eine rasche Sanierung der
IV eine Zusatzfinanzierung unabdingbar, wofür er die MWSt um 0,8 Prozentpunkte
anzuheben gedenkt; in der Vernehmlassung war der Erhöhung der MWSt klar der Vorzug
gegenüber einer Erhöhung der Lohnbeiträge gegeben worden; allerdings hatten etliche
Stellungnahmen insbesondere aus Wirtschaftskreisen und von den bürgerlichen
Parteien betont, dass über die Zusatzfinanzierung nur in Kenntnis der effektiv zu
erwartenden Entlastungswirkung der 5. IV-Revision befunden werden soll.

Gegenüber der Referenzbasis 2003 (Beginn des IV-Monitorings) gingen die Neurenten
bis Ende 2005 um rund 18% zurück; für die Finanzen der IV wird sich das allerdings erst
mittelfristig auswirken. Diskussionslos nahm auch der Nationalrat eine Motion (04.3201)
des Ständerats an, welche eine frühzeitige Invaliditätsvorbeugung verlangt. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2005
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat setzte sich eine linke Kommissionsminderheit für Nichteintreten ein, da
diese Änderung das erst zwei Jahre zuvor in Kraft getretene einheitliche ATSG-
Verfahren ausheble, was einen Rückschritt bedeute und kein einziges Problem der IV
löse. Die Befürworterinnen und Befürworter betonten demgegenüber, dass das
Verwaltungsverfahren im Interesse der Versicherten und der Anspruchsberechtigten
schnell abgewickelt werden müsse, weil nur so eine allfällige rasche
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess möglich werde. Die grosse Kammer trat mit
111 zu 63 Stimmen auf die Vorlage ein, die von den Fraktionen von CVP, FDP und SVP
unterstützt wurde. Mit 107 zu 63 Stimmen (jene der SP und der Grünen) wurde das
Vorbescheidverfahren wieder eingeführt. Mit 88 zu 88 Stimmen und Stichentscheid der
Präsidentin sprach sich der Nationalrat gegen die Aufhebung des Fristenstillstands
während der Gerichtsferien aus. Erfolglos setzten sich die Fraktionen der SP und der
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Grünen gegen die Einführung einer in ihren Augen unsozialen Kostenpflicht für die
Parteien bei Beschwerdeverfahren ein. Die grosse Kammer folgte in dieser Frage mit
108 zu 70 Stimmen dem Antrag ihrer Kommission, die der Meinung war, dass mit der
Einführung einer moderaten Kostenpflicht die Gründe, die für oder gegen eine
Beschwerdeerhebung sprechen, sorgfältiger gegeneinander abgewogen werden
dürften. Ausserdem hätten Personen, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügen,
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Entgegen dem Bundesrat, der nach
skeptischen Äusserungen im Vernehmlassungsverfahren darauf verzichten wollte, folgte
der Nationalrat mit 93 zu 85 Stimmen einem Antrag der Kommissionsmehrheit und
schränkte die Kognition des Eidgenössischen Versicherungsgerichts bei IV-Leistungen
ein. Er hielt diese Massnahme für ein effizientes und wirksames Mittel, um die Kosten
einzudämmen. Eine Kommissionsminderheit war hingegen wie die Kommission für
Rechtsfragen der Ansicht, dass dieser Beschluss im Widerspruch zu dem in der
Sommersession vom Parlament verabschiedeten Bundesgesetz über das Bundesgericht
stehe. In der Gesamtabstimmung wurden die Beschlüsse mit 92 zu 65 Stimmen gegen
den Willen des rot-grünen Lagers angenommen. 27

Der Ständerat lehnte einen Nichteintretensantrag von Ory (sp, NE) mit 35 zu 4 Stimmen
ab. Auch die Minderheitsanträge zu den Artikeln betreffend das Vorbescheidverfahren
und die Kognition des EVG fanden keine Mehrheit: Die Ständerätinnen und Ständeräte
folgten jeweils dem Beschluss des Nationalrates und nahmen die Gesetzesänderung mit
26 zu 9 Stimmen an. In der Schlussabstimmung wurde die Revision vom Nationalrat mit
114 zu 63 und vom Ständerat mit 35 zu 9 Stimmen gutgeheissen. 28
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Der Nationalrat behandelte als Erstrat die neue IV-Revision in seiner Frühjahrssession.
Angesichts des von allen Rednern und Rednerinnen anerkannten Revisionsbedarfs bei
der IV fand der Antrag Huguenin (pda, VD), nicht auf die Vorlage einzutreten oder sie an
den Bundesrat zurückzuweisen, kein grosses Echo; mit 167 zu 3 Stimmen wurde
Eintreten beschlossen. Während der Rat sich über die Reform im Grundsatz einig war,
gingen die Meinungen in Bezug auf die Mittel beträchtlich auseinander. In den meisten
Fällen nahm der Nationalrat an der Vorlage des Bundesrates aber nur geringfügige
Änderungen vor.

Gleich zu Beginn der Detailberatung wurde auf Antrag der Kommission diskussionslos
beschlossen, die Vorlage über die Zusatzfinanzierung abzuspalten und zu einem
späteren Zeitpunkt zu behandeln. Bei den Bestimmungen über die Früherfassung
einigte sich der Rat auf das Prinzip, die verschiedenen Akteure nicht zur Meldung zu
verpflichten. Wie von der Kommissionsmehrheit empfohlen, strich der Rat mit 102 zu
76 Stimmen den Vorschlag des Bundesrates, wonach ein Arzt der IV beim behandelnden
Arzt die notwendigen Auskünfte der versicherten Person ohne deren Einwilligung
einholen kann.

Immer nach dem Prinzip, dass Eingliederung vor Rente kommen muss, distanzierte sich
die grosse Kammer auf Antrag ihrer Kommission vom Entwurf des Bundesrates, wonach
die medizinischen Massnahmen im Rahmen der beruflichen Eingliederung aus dem IV-
Gesetz auszulagern seien. Mit dem Argument, das Fundament für eine erfolgreiche
Integration ins Erwerbsleben werde schon im Kindes- und Jugendalter gelegt, votierte
sie mit 106 zu 71 Stimmen, dass die IV weiterhin bis zum 20. Altersjahr des Versicherten
dafür aufkommen muss. Bei der FDP-Fraktion war man sich in dieser Frage nicht einig,
immerhin die Hälfte unterstützte den Vorschlag des Bundesrates.

Als vorrangiges Ziel für bereits im Arbeitsprozess stehende Personen wurde deren
Verbleib im Betrieb postuliert. Intensive Debatten wurden dabei zur Frage der
Verpflichtung der Arbeitgeber geführt. Ein Antrag aus der SP, wonach ein Unternehmen
alles daran setzen muss, um den Arbeitsplatz neben dem Gesundheitszustand auch
dem Alter oder den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person anzupassen,
wurde nach regen Diskussionen mit 110 zu 62 Stimmen abgelehnt. Generell gab der Rat
bei der Förderung der Eingliederung finanziellen Anreizen den Vorzug gegenüber
Zwangsmassnahmen. So führte er auf Antrag der Kommission eine Gewährung von
Einarbeitungszuschüssen während 180 Tagen ein, bei welchen die IV zur Lohnergänzung
weiterhin ihre Taggelder entrichtet und die Arbeitnehmerbeiträge an die
Sozialversicherungen übernimmt; ein Antrag Robbiani (cvp, TI), der mit Unterstützung
aus der SP und der GP verlangte, diese Einarbeitungshilfen seien auf ein Jahr
auszudehnen, wurde mit 93 zu 71 Stimmen verworfen. Mit dem Argument,
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Quotenarbeitsplätze könnten kontraproduktive Auswirkungen haben, lehnte der Rat mit
109 zu 63 Stimmen auch einen Antrag aus dem links-grünen Lager ab, die privaten und
öffentlichen Arbeitgeber mit mehr als 100 Mitarbeitenden zu verpflichten, in ihren
Betrieben einen bestimmten Anteil behinderter Personen (mindestens 1%) zu
beschäftigen; ebenso verwarf er jegliche Quotenverpflichtung (mindestens 4%) für den
Bund als Arbeitgeber sowie für Unternehmen mit öffentlichem Auftrag. Eine Mehrheit
der Kommission wollte in den Übergangsbestimmungen gleichwohl eine zwingende
Bestimmung einführen für den Fall, dass vier Jahre nach Annahme der Revision die
Invalidenquote immer noch über 4,5% liegen sollte, doch lehnte der Rat auch diesen
Antrag mit 92 zu 78 Stimmen ab.

Lange wurde über die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer IV-Rente
diskutiert. Der Bundesrat beantragte, dass der Anspruch erst entsteht, wenn sämtliche
Eingliederungsmassnahmen und medizinischen Behandlungen sich als erfolglos
erwiesen haben. Das links-grüne Lager bezeichnete die Bestimmung als eigentlichen
Stolperstein des gesamten Entwurfs und kritisierte, damit würden Versicherte mit
schwankenden Krankheitsverläufen wie etwa psychische Erkrankungen oder schubartig
auftretenden wie etwa Multiple Sklerose in einem Schwebezustand gehalten und in
andere Sozialversicherungsgefässe abgeschoben. Wenn aus medizinischen Gründen
keine Eingliederungsmassnahmen möglich seien, würden die Betroffenen zwischen
Stuhl und Bank fallen, da dann keine Taggelder der IV flössen und die meisten
Arbeitnehmer nur über zeitlich beschränkte Lohnfortzahlungen und ein Teil auch über
keine Taggeldversicherung verfügten. Die Mehrheit machte geltend, die Kommission
habe bereits den rechtlich unklaren Begriff der „vermeintlichen“ Verbesserung der
zukünftigen Erwerbsfähigkeit ausgemerzt. Es gehe hier aber um einen
Paradigmenwechsel, im Vordergrund stehe nicht mehr der Nachweis von Defiziten,
damit daraus eine Rente resultiert, sondern von Restmöglichkeiten, damit die
Eingliederung möglichst optimal ist. Gegen die geschlossene Opposition von SP und GP
sprach sich der Rat mit 110 zu 62 Stimmen für die Version der Kommission aus.

Ebenfalls hatte das links-grüne Lager keine Chance mit seinen Anträgen, den Zugang zu
einer IV-Rente wie bisher nach bereits einem Jahr der Beitragszahlung anstatt wie neu
vorgeschlagen erst nach drei Jahren zu gewähren und den so genannten
Karrierezuschlag beizubehalten. Im Namen dieser Minderheit machte Teuscher (gp, BE)
geltend, die Verlängerung der Beitragszeit führe nur zu minimalen Einsparungen (rund
CHF 1 Mio. pro Jahr), erhöhe aber den administrativen Aufwand um rund  CHF 1,5 Mio.
Im Namen einer Minderheit II schlug Schenker (sp, BS) vor, den Karrierezuschlag, der ja
nur die Lohnentwicklung vollziehe, die ein nicht behinderter Mensch im Lauf seines
Erwerbslebens in den meisten Fällen erreiche, zwar aus Gründen der Einsparung nicht
wie bis anhin jährlich, sondern nur stufenweise zu gewähren, wie dies auch die Eidg.
AHV/IV-Kommission suggeriert habe. Die Vertreter der bürgerlichen Parteien
bekämpften beide Anträge mit dem Argument, heute sei eben nicht mehr finanzierbar,
was allenfalls wünschbar wäre; die überschuldete IV müsse dringend Abstriche bei den
Leistungen machen. Die Verlängerung der Beitragszeit wurde mit 105 zu 65 Stimmen
angenommen, die Aufhebung des Karrierezuschlags mit 110 zu 64.

In der Folge der Diskussionen ging es dann um eher nebensächliche Fragen. Eine von
Wehrli (cvp, SZ) angeführte Minderheit beantragte, Rentenauszahlungen an Personen im
Ausland an die dortige Kaufkraft anzupassen. Entgegen dem Bundesrat und der
Kommissionsmehrheit hiess der Nationalrat diese Bestimmung gut. 29

Im Ständerat anerkannten die Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien den
Revisionsbedarf bei der Invalidenverischerung, wenn auch ebenfalls mit gewissen
Vorbehalten in Bezug auf die Mittel. Insbesondere Vertreter der SP bemängelten den
ihrer Ansicht nach ungenügenden Einbezug der Arbeitgeber sowie den Aufschub der
Zusatzfinanzierung. In dieser Frage zeigte sich die CVP gespalten. Stähelin (TG)
erinnerte an das Scheitern der „Paketlösung" in der Volksabstimmung 2004, weshalb er
die Aufteilung begrüsste; Schwaller (FR) bedauerte sie und verlangte, dass die
Zusatzfinanzierung umgebend an die Hand genommen werde. Eintreten wurde ohne
Gegenstimme beschlossen.

In den grundsätzlichen Punkten der Revision wich die kleine Kammer kaum vom
Nationalrat ab. So sprach sie sich mit 23 zu 11 Stimmen wie der Nationalrat für den
Verzicht auf die Zusatzrenten für heutige oder künftige Ehegatten von IV-Empfängern
aus und strich den Karrierezuschlag mit 21 zu 7 Stimmen. Vergeblich mahnte Ory (NE) als
Vertreterin der SP, diese Massnahmen würden zu einer Verschiebung in die EL und
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damit zu einer Verlagerung der Kosten vom Bund auf die Kantone führen.

Der Ständerat schuf allerdings einige Differenzen zum Erstrat. In einem von der
Kommission beantragten neuen Artikel präzisiert er, dass der Arbeitgeber aktiv mit der
IV-Stelle zusammenarbeiten und bei der Herbeiführung einer angemessenen Lösung
mitwirken muss. Zudem stimmte er mit 20 zu 15 Stimmen einem Antrag von Vertretern
und Vertreterinnen von SP und CVP zu, wonach die Versicherung dem Arbeitgeber, der
einen in seiner Arbeitskraft eingeschränkten Arbeitnehmer weiterbeschäftigt, einen
Beitrag leisten kann. Die Gegner dieser Bestimmung, darunter Bundesrat Couchepin,
wiesen vergeblich auf die nachteiligen Folgen hin, die diese Regelung mit sich bringen
könnte, nämlich hohe Kosten sowie die künstliche Erhaltung des Arbeitsplatzes anstatt
die Integration mit entsprechenden Eingliederungsmassnahmen. Die Befürworter
argumentierten demgegenüber, die Unterbringung von Invaliden in speziell dafür
eingerichteten Werkstätten würde ebenfalls bedeutende Kosten verursachen und nur in
den seltensten Fällen zu einer Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt führen.
Die im Nationalrat ohne weitere Diskussion angenommene Kapitalhilfe wurde
diskussionslos gestrichen, da es nicht Aufgabe der IV sein könne, Risikokapital für die
Gründung einer neuen Firma bereit zu stellen. Die vom Nationalrat angenommene
Bestimmung über die Kaufkraftbereinigung von im Ausland ausbezahlten Renten lehnte
der Ständerat ab mit der Begründung, dass diese Regelung nicht durchführbar sei. 30

Der Nationalrat hielt an einigen Differenzen fest. Mit 121 zu 57 Stimmen sprach er sich
erneut für die vom Ständerat gestrichene Kapitalhilfe aus und lehnte einen
gegenteiligen Minderheitsantrag aus der SVP ab. Mit 96 zu 73 Stimmen gegen die
Vertreter von SP und GP sowie von Teilen der CVP verwarf der Nationalrat die vom
Ständerat eingeführte Bestimmung, wonach jenen Betrieben ein Beitrag entrichtet
werden kann, die einen Angestellten weiterbeschäftigen, der seit mehreren Monaten in
seiner Arbeitskraft eingeschränkt ist. Das links-grüne Lager wollte zum Schluss der
Debatte mit einem Ordnungsantrag Fehr (sp, SH) auf die Finanzierungsfrage
zurückkommen. Allerdings hatte das Ansinnen, die beiden Teile der Revision –
Massnahmen zur Senkung der Anzahl der Neurenten und Sanierung durch eine
Zusatzfinanzierung – gleichzeitig in Kraft zu setzen, keinen Erfolg: Der Rat lehnte es ab,
die Abstimmung über den ersten Teil der Revision zu verschieben. Nach den Worten
der Kommissionssprecher festigen die vorgeschlagenen Änderungen das Konzept der IV
und richten deren Tätigkeit auf die Hauptziele aus. Es wäre deshalb unverantwortlich,
auf die für die Früherfassung potenzieller Invaliditätsfälle und die berufliche
Wiedereingliederung der Betroffenen äusserst wichtigen Massnahmen noch länger zu
verzichten; die Revision müsse deshalb so rasch als möglich in Kraft gesetzt werden. 31
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In der Folge schloss sich der Ständerat den meisten Beschlüssen des Nationalrats an, so
nahm er die Kapitalhilfe wieder in die Vorlage auf. Bei der Bestimmung über die
Beiträge an die Arbeitgeber näherte er sich dem Nationalrat an, indem er den Artikel in
seinem Inhalt zwar wahrte, aber die Formulierung änderte und die Unterstützungsdauer
befristete. Da die vorgesehene Hilfe nur im Rahmen von
Wiedereingliederungsmassnahmen und auf diese Zeit befristet gewährt werden kann,
erklärte der Bundesrat sich bereit, diese Massnahmen zu unterstützen. Dieser Variante
stimmte auch der Nationalrat zu. Vor der Schlussabstimmung des Nationalrates sprach
sich das links-grüne Lager erneut gegen einen Aufschub der Finanzierungsfrage aus; es
bekräftigte seine ablehnende Haltung gegen ein Gesetz, das ein eigentliches
Sozialabbauprogramm darstelle und verwarf die Vorlage einstimmig; die bürgerlichen
Parteien stimmten ebenso geschlossen dafür. Die Revision passierte im Nationalrat mit
118 zu 63, im Ständerat mit 35 zu 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2006
MARIANNE BENTELI

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
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trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 33

Lob mit Vorbehalten erhielt die 5. IV-Revision von der OECD. Mit der vorgesehenen
Früherfassung und den niederschwelligen Integrationsmassnahmen könne die Schweiz
Vorbildfunktion für andere Staaten übernehmen, sich so „vom Nachzügler zum
Reformvorreiter“ entwickeln. Die Anreize insbesondere beim Krankheitsmanagement
seien aber nicht ausreichend, um die Wiedereingliederung der IV-Bezüger tatsächlich
zu verbessern. Die Krankentaggeldversicherer sollten zu einem Krankheitsmonitoring
verpflichtet werden, um so die IV rechtzeitig über längere Absenzen zu informieren.
Zudem sei die obligatorische Taggeldversicherung unbedingt auf alle Erwerbstätige
auszudehnen; heute bleibt etwa ein Drittel davon ausgeschlossen. Die Arbeitgeber
müssten ebenfalls zu einem strikten Absenzenmanagement und zur stärkeren
Zusammenarbeit mit der IV verpflichtet werden; sie hätten „einen Teil der durch das
Nichtangehen der Krankheitsproblematik verursachten Kosten“ zu tragen. Die
berufliche Rehabilitation dürfe sich zudem nicht auf IV-Rentner beschränken, sondern
müsse ausgeweitet werden, zum Beispiel auf Personen mit schlechter Gesundheit und
niedrigem Einkommen. Insbesondere Frauen und Männer, deren Rentengesuch
abgewiesen wird, immerhin 40%, seien auf dem Arbeitsmarkt stark gefährdet. Auch
Personen mit psychischen Erkrankungen, die heute bei der beruflichen Rehabilitation
benachteiligt sind, seien stärker zu fördern. Das wäre umso wichtiger, als psychisch
Kranke 40% der Neurentner ausmachen – und oft jünger sind als 35 Jahre. Im Vergleich
zu anderen Ländern ist nämlich die Zahl der jungen IV-Rentner in der Schweiz mit 12%
ausserordentlich hoch. Abschliessend hielt der Bericht fest, ohne Zusatzfinanzierung
könne die IV keinesfalls gesunden. 34
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Gemäss den Daten des IV-Monitoring wurden 2006 19'600 Neurenten gesprochen.
Gegenüber dem Rekordjahr 2003 mit 28'200 Neurenten ist dies ein Rückgang um 30%.
Zugleich hat sich im Berichtsjahr das Total der laufenden Renten erstmals stabilisiert.
Das Defizit der IV stagnierte gleichzeitig bei rund CHF 1,6 Mrd. Das BSV führt diese
Entwicklung auf eine steigende Sensibilisierung der Versicherten, des
Medizinalpersonals, der Arbeitgeber und der Sozialdienste zurück. Die
Ablehnungsquote erstmaliger Renten durch die IV-Stellen wuchs von 42 auf 45%. Die
sinkende Zahl gewichteter Neurenten ist eine Auswirkung der 4. IV-Revision. Diese
brachte eine Abnahme der durchschnittlichen Invaliditätsgrade durch die Einführung
einer Drei-Viertel-Rente, die aktive Arbeitsvermittlung durch die IV und die
medizinische Beurteilungen durch die regionalen ärztlichen Dienste. 35
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Am 7. Juni stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 59,1% der 5. Revision des
Invalidenversicherungsgesetzes zu. Die im Vorjahr vom Parlament beschlossene
Revision beinhaltete einerseits einige Sparmassnahmen wie die vor allem angegriffene
Abschaffung der Zusatzrente für Ehepartner und wollte andererseits die Integration von
Behinderten in das Berufsleben verbessern. Eine Mehrzahl von
Behindertenorganisationen, die SP, die GP und die Gewerkschaften bekämpften das
Projekt. Ihr Hauptargument war, dass damit die Behinderten die alleinige Last der
Sanierung der defizitären Invalidenversicherung tragen müssten. Die grösste
Invalidenorganisation, die Pro Infirmis, hatte wegen der von ihr als positiv
eingeschätzten Integrationsmassnahmen das Referendum nicht unterstützt und
verzichtete auf die Abgabe einer Parole. Zu den Befürwortern der Revision zählten FDP,
CVP, SVP, EVP, LP sowie die Unternehmerverbände. Dabei unterschieden sich allerdings
ihre Argumentationen. Die FDP und die CVP betonten die Notwendigkeit von
Sparmassnahmen mit dem Zweck des Abbaus des Defizits während die SVP – kurz vor
den nationalen Wahlen – die Vorlage als ihr zu verdankende Massnahme zur
Bekämpfung der betrügerischen Inanspruchnahme der IV durch so genannte
Scheininvalide propagierte. Trotz einer zum Teil sehr emotional geführten Kampagne
interessierten sich nur relativ wenige Stimmberechtigte für das Thema; die
Stimmbeteiligung lag mit 36,2% weit unter dem Durchschnittswert.
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Die Zustimmung fiel mit fast 60% klar aus und war in den ländlichen zentral- und
ostschweizerischen Regionen am ausgeprägtesten. Eine ablehnende Mehrheit gab es
nur in den Westschweizer Kantonen Neuenburg, Genf, Freiburg und Jura, wobei einzig
im Jura (55% Nein) die Entscheidung deutlich war. Die Vox-Analyse ergab, dass
insbesondere die Einstufung auf der Links-Rechts-Achse und eng verbunden damit die
Parteisympathie den Ausschlag für den Entscheid gegeben hatten. Sich links
einstufende Personen und Anhänger der SP stimmten im Verhältnis drei zu eins
dagegen. Die Sympathisanten der CVP stimmten zu 67% mit Ja, diejenigen der FDP und
der SVP zu 86% resp. 89%. Bei den Argumenten war zwischen den Befürwortern und
Gegnern vor allem die Frage umstritten, ob es sich bei der Revision um einen
Sozialabbau handle oder nicht. Einige Wirkung zeigte auch das SVP-Argument, dass die
IV oft missbräuchlich bezogen und die Revision dies in Zukunft verhindern würde.

Abstimmung vom 17. Juni 2007

Beteiligung: 36,2%
Ja: 1'039'282 (59,1%)
Nein: 719'628 (40,9%)

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SVP, LP, EVP (1*), EDU, FPS, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, CSP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 36

Der Nationalrat startete die Diskussion um den Entscheid des Ständerates vom Vorjahr
über die Schaffung eines unabhängigen IV-Fonds mit der Ablehnung eines
Minderheitsantrages Maurer (svp, ZH), der die Vorlage an den Bundesrat zurückweisen
wollte, mit dem Auftrag, einen Entwurf auszuarbeiten, welcher einen selbständigen IV-
Fonds und EO-Fonds errichtet, hierfür aber keine Mittel aus dem AHV-Fonds
verwendet und keine Anpassung der Mehrwertsteuersätze vorsieht. Ebenfalls abgelehnt
wurde ein Minderheitsantrag Rechsteiner (sp, SG), der verlangte, dass der Bund einen
Sonderbeitrag von CHF 5 Mrd. an die Entschuldung der IV leisten soll. Zwei
Minderheitsanträge waren in Bezug auf Artikel 2 zu klären. Eine Minderheit Bortoluzzi
(svp, ZH) forderte, dass der Bund dem Ausgleichsfonds der IV CHF 5 Mrd. als
ordentliche Ausgabe aus dem Staatshaushalt überweise. Die Kommission des
Nationalrates schlug vor, die Version des Ständerates zu übernehmen, mit der
Ausnahme, dass die 5 Mrd. aus dem AHV-Fonds als verzinsliches Darlehen an den IV-
Ausgleichsfonds überwiesen werden sollen. Der Nationalrat folgte in dieser Frage seiner
Kommission. In Bezug auf die Übernahme des Zinsaufwandes folgte der Nationalrat
ebenfalls seiner Kommission und beschloss, dass der Bund nicht wie vom Ständerat
beschlossen vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2016 nur zwei Drittel des
jährlichen Zinsaufwandes auf dem IV-Verlustvortrag übernimmt, sondern für den
gesamten Zinsaufwand aufkommt. Gegen den Willen des links-grünen Lagers präzisierte
der Nationalrat, dass die 6. IV-Revision neben anderen Vorschlägen auch eine
ausgabenseitige Sanierung der IV beinhalten müsse. In der Gesamtabstimmung nahm
der Nationalrat die Vorlage mit 123 zu 54 Stimmen an. Die Opposition kam von Seiten
der SVP. 37
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LINDA ROHRER

Die Massnahmen der 5. IV-Revision, welche letztes Jahr nach einem Referendum vom
Volk gutgeheissen worden waren, reichen nicht aus, um die IV und deren finanzielle
Defizite zu sanieren. Da weitere Spar- und Entlastungsmassnahmen politisch nicht
realisierbar und sozial nicht vertretbar waren, erachtete es der Bundesrat als
unerlässlich, zusätzliche Einnahmequellen für die IV zu erschliessen. Er schlug daher
eine Erhöhung der Lohnprozente um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5% vor und zur
längerfristigen Sanierung der IV die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes um linear
0,8%. Gegen den Widerstand des links-grünen Lagers hatten die Räte 2006
beschlossen, das Paket aufzubrechen und die Finanzierungsbeschlüsse separat von der
5. IV-Revision zu behandeln.

Nachdem der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung durch Anhebung des
Mehrwertsteuersatzes im März 2007 vom Nationalrat abgelehnt worden war, fand im
Berichtsjahr erneut eine Eintretensdebatte in Bezug auf den Vorschlag des Ständerates
und dessen Kommission statt. Eine Minderheit Borer (svp, SO) wollte nicht auf den

MOTION
DATUM: 19.03.2008
LINDA ROHRER
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Beschluss eintreten mit der Begründung, dass der Druck auf die Verwaltung
aufrechterhalten werden müsse, damit die bereits vorgesehenen Massnahmen effizient
umgesetzt werden. Die Mehrheit des Nationalrates war aber der Meinung, dass eine
Zusatzfinanzierung notwendig sei und beschloss schliesslich mit 122 zu 64 Stimmen bei
3 Enthaltungen und der Unterstützung aller Fraktionen ausser der SVP das Eintreten.
Bei Artikel 196 über die befristete proportionale Mehrwertsteuererhöhung schuf der
Nationalrat eine wesentliche Differenz zum Ständerat. Eine Minderheit Schenker (sp,
BS) sprach sich für eine befristete proportionale Mehrwertsteuererhöhung aus, sah
jedoch eine Anhebung des Normalsatzes um 0,7% statt der vom Ständerat
angenommenen 0,5% vor. Diesen Antrag lehnte der Nationalrat mit 59 zu 123 Stimmen
ab. Ein weiterer Minderheitsantrag Triponez (fdp, BE) sprach sich in Bezug auf die Höhe
des Normalsatzes für 0,4% aus. Diesen von der SVP, der FDP und einer Minderheit der
CVP-Fraktion unterstützten Antrag nahm die grosse Kammer mit 95 zu 86 Stimmen an.
Die Vorlage passierte die Gesamtabstimmung mit 108 zu 45 Stimmen. 38

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) wollte den Bundesrat beauftragen, bis Ende 2008 eine
Botschaft für eine 6. IV-Revision vorzulegen. Dabei soll es darum gehen, die IV
strukturell zu sanieren, um alle, trotz der 5. IV-Revision weiterhin bestehenden
Missbräuche zu bekämpfen, und damit eine massive Senkung der Rentnerzahlen zu
erzielen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da bereits die 5. IV-
Revision Sparmassnahmen enthält und das Parlament weitergehende Massnahmen
abgelehnt hatte. Die Vorschläge des Motionärs hätten zudem keinen Einfluss auf die
laufenden Renten, sondern nur auf die Neurenten. Ausserdem müsse vor einer
weiteren Revision unbedingt abgewartet werden, welche Wirkungen die 5. IV-Revision
entfaltet. Der Nationalrat folgte dem Bundesrat und lehnte die Motion ab. 39

MOTION
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Der Ständerat hielt bei Artikel 196 an einer proportionalen Erhöhung der MWSt fest,
allerdings wollte er sie nicht ganz so stark anheben, wie er noch im Dezember 2007
beschlossen hatte. Er folgte dem Antrag seiner Kommission, den Normalsatz um 0,4 auf
8%, den reduzierten Satz um 0,1 auf 2,5% und den Sondersatz für
Beherbergungsleistungen um 0,2 auf 3,8% zu erhöhen. Die Minderheitsanträge Fetz (sp,
BS), welcher am früheren Beschluss des Ständerates festhalten wollte und Hess (fdp,
OW), welcher dem Beschluss der linearen Erhöhung des Nationalrates folgen wollte,
lehnte der Ständerat beide ab. Ausserdem formulierte er den Absatz 3 von Artikel 196
neu, um die Vorlage mit der Schaffung eines IV-Fonds zu verknüpfen. Nach der neuen
Formulierung kommt die befristete Mehrwertsteuererhöhung nur dann zur Anwendung,
wenn ein selbständiger IV-Fonds geschaffen wird, also wenn das Bundesgesetz zur
Sanierung der IV in Kraft tritt. Der Nationalrat folgte daraufhin diskussionslos den
Beschlüssen des Ständerates. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die
Vorlage mit 39 zu 2 Stimmen und der Nationalrat mit 126 zu 58 Stimmen an. 40

MOTION
DATUM: 27.05.2008
LINDA ROHRER

In der Differenzbereinigung ging es vor allem darum, ob der Beitrag von CHF 5 Mrd.
gemäss der Variante des Nationalrates als verzinsliches Darlehen oder wie vom
Ständerat gefordert als einmalige à-fonds-perdu Zahlung erfolgen sollte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass im Gegenzug zu der einmaligen Zahlung Artikel 2 so zu
ändern sei, dass zwecks Abbaus der IV-Schuld der Betrag, der über das Startkapital von
CHF 5 Mrd. hinausgeht, während des Zeitraums der befristeten
Mehrwertsteuererhöhung jährlich an den AHV-Ausgleichsfonds überwiesen wird. Da
sich die beiden Kammern nicht einigen konnten, wurde eine Einigungskonferenz
einberufen, welche das Modell des Ständerates befürwortete. Sowohl der Ständerat als
auch der Nationalrat folgten anschliessend den Anträgen der Einigungskonferenz. Der
Nationalrat nahm das Bundesgesetz zur Sanierung der IV mit 133 zu 57 Stimmen an und
der Ständerat tat dies einstimmig. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.05.2008
LINDA ROHRER

Der Ständerat stimmte der 2007 vom Nationalrat überwiesenen Motion Müller (fdp, SG)
ebenfalls zu. Diese forderte den Bundesrat auf, Massnahmen zu ergreifen, damit den
Patienten der Invalidenversicherung bei öffentlichen und öffentlich subventionierten
Spitälern grundsätzlich die gleichen Tarife und Kosten verrechnet werden wie
denjenigen der obligatorischen Krankenversicherung. Er überwies auch die Motion
(06.3466) Robbiani (cvp, TI) für die Anpassung der Vollzugsbestimmungen zum
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung. 42

MOTION
DATUM: 18.12.2008
LINDA ROHRER
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Die auf Mai angesetzte Volksabstimmung zur IV, bei der es darum ging, dass zur
Sanierung der IV Geld aus dem Topf der Mehrwertsteuer hätte bezogen werden sollen,
wurde aus konjunkturpolitischen Gründen vom Bundesrat verschoben. Der Bundesrat
hatte befürchtet, dass das Volk die Mehrwertsteuererhöhung für die IV wegen der
schlechten Wirtschaftslage ablehnen würde und gab daher dem Parlament die
Möglichkeit, den verabschiedeten Bundesbeschluss abzuändern. Parteien und
Verbände reagierten mehrheitlich mit Verständnis auf die Verschiebung der
Abstimmung, kritisierten aber, dass der Bundesrat keinen konkreten
Änderungsvorschlag gemacht hatte. Dieses Vorgehen des Bundesrates war
ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit höchst selten vor. Der Bundesrat
begründete seinen Entscheid damit, dass die Unterstützung von Wirtschaft und
Parteien für die Vorlage am Schwinden war. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.02.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion der SVP forderte den Bundesrat dazu auf, die Vorarbeiten für eine 6. IV-
Revision aufzunehmen und dem Parlament zusätzlich zur verabschiedeten 5. IV-
Revision einen Vorschlag für eine 6. IV-Revision vorzulegen, welcher zu einer wesentlich
weitergehenden, ausgabenseitigen Sanierung der IV führen sollte. Um die IV strukturell
zu sanieren, sei eine konsequente Bekämpfung aller noch bestehenden Missbräuche
und damit eine massive Senkung der Rentnerzahlen unabdingbar. Der Bundesrat hielt
dem entgegen, dass er den Handlungsbedarf längst erkannt habe und die nötigen
Massnahmen eingeleitet worden seien. Mit rein ausgabenseitigen Massnahmen lasse
sich die IV aber nicht sanieren. Der Bundesrat beantragte daher die Ablehnung der
Motion. Dem folgte auch der Nationalrat, welcher die Motion mit 130 zu 61 Stimmen
ablehnte. 44

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Goll (sp, ZH) forderte den Bundesrat dazu auf, einen aktiven Beitrag zur
Umsetzung der 5. IV-Revision zu leisten, indem er bis zum Jahr 2015 mindestens 1% der
gesamten Personalkosten des Bundes für angepasste Arbeitsplätze und Aufgaben für
Menschen mit Behinderungen einsetzten soll. Der Bundesrat wies darauf hin, dass
bereits Bestrebungen im Gang seien, den Leitgedanken der IV „Eingliederung vor Rente“
nachzuleben und bei der Umsetzung der Personalpolitik zu berücksichtigen. Bereits
heute bestehe für die Finanzierung der Integration ein spezifischer Kredit „Berufliche
Integration“. Er beantragte daher die Ablehnung der Motion. Dem leistete auch der
Nationalrat Folge und lehnte die Motion mit 114 zu 54 Stimmen ab. 45

MOTION
DATUM: 11.06.2009
LINDA ROHRER

Zwar stimmte eine klare Mehrheit von 54,5% für die Vorlage. Das erforderliche
Ständemehr wurde jedoch nur mit dem knappest möglichen Ergebnis (12 zu 11 Stände)
erreicht. Dabei zeigte sich ein aus sozialpolitischen Abstimmungen bekannter Graben:
Die Westschweiz und die urbanen Kantone der Deutschschweiz stimmten für den
Bundesbeschluss, die ländlichen Kantone der Ostschweiz und der Innerschweiz
hingegen verwarfen die Vorlage überwiegend. Am klarsten abgelehnt wurde die
Zusatzfinanzierung der IV in Appenzell Innerrhoden, Thurgau und Schwyz. Die meisten
Befürworter fanden sich in den Kantonen Genf, Jura und Neuenburg mit jeweils mehr
als 60% Ja-Stimmen. Die VOX-Analyse ergab, dass das Stimmverhalten insgesamt stark
von politischen Variablen geprägt war. Gesellschaftliche Gruppenmerkmale spielten
hingegen keine grosse Rolle. Entscheidend war insbesondere die Einordnung in das
politische Spektrum. Wer sich Links oder in der Mitte einstufte nahm die Vorlage meist
an, wer sich Rechtsaussen einstufte, lehnte die Vorlage mit grosser Wahrscheinlichkeit
ab. Eindrucksvoll war die Parolenkonformität im Stimmverhalten der Parteianhänger.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,8%
Ja: 1 112 818 (54,6%) / Stände: 11 2/2
Nein: 926 730 (45,4%) / Stände: 9 4/2

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SP, EVP, CSP, GP, GLP, BDP; eco, SGV, SBV, SGB, TravS.
– Nein: SVP, SD, EDU, FP, Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2009
LINDA ROHRER
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Das Volk stimmte mit einer Mehrheit von 54,5% für die Annahme des
Bundesbeschlusses über eine befristete Zusatzfinanzierung der IV durch Anhebung
der Mehrwertsteuersätze. Unterstützung fand die Vorlage bei der Linken, bei den
meisten bürgerlichen Parteien und auch bei den grossen Wirtschaftsverbänden. Für die
Befürworter stand vor allem die Sanierung der IV im Zentrum. Viele von ihnen hielten
die Zusatzfinanzierung für unvermeidbar und gaben als Hauptmotiv an, dass man, wolle
man die IV sanieren, letztlich keine andere Wahl hätte als die Zusatzfinanzierung
anzunehmen. Zu den Gegnern der Vorlage gehörten die SVP und die kleineren
Rechtsparteien. Sie waren der Meinung, dass man einzig mit einer resoluten
Missbrauchsbekämpfung den Schuldenberg der IV abtragen könne. Ausserdem
bezweifelten viele, dass es bei einer befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer bleiben
würde und befürchteten, dass diese einen permanenten Charakter erhalten könnte. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2009
LINDA ROHRER

Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerates forderte, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage das
Inkrafttreten der IV-Zusatzfinanzierung um ein Jahr verschoben werden soll. Der
Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze sah eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf
den 1. Januar 2010 vor. Aufgrund der Krise wollte die Kommission des Ständerates diese
Anhebung nun auf den 1. Januar 2011 verschieben. Eine frühere
Mehrwertsteueranhebung würde zu einer Kaufkraftabschöpfung bei der Bevölkerung
führen, welche die rezessive Entwicklung zusätzlich verschärfen würde. Im Ständerat
war die parlamentarische Initiative nicht zuletzt aufgrund des ungewöhnlichen
Vorgehens umstritten. This Jenny (svp, GL) beantragte das Nichteintreten auf die
Vorlage. Er sah in der Verschiebung der Inkraftsetzung der Mehrwertsteueranhebung
ein Manöver, um sich in der Abstimmungskampagne die Unterstützung der
Wirtschaftsverbände zu sichern. Diesen Antrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 1
Stimme ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative mit 28 zu 1 Stimme
angenommen, allerdings bei 7 Enthaltungen, welche vorwiegend aus dem rechten Lager
kamen und sich grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wandten. In
der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die parlamentarische Initiative mit 34 zu 4
Stimmen bei 4 Enthaltungen und der Nationalrat mit 114 zu 9 Stimmen an. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Der Bundesrat legte im Frühjahr eine Botschaft bezüglich eines ersten
Massnahmenpaketes zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
vor. Eine weitere Revision des IV-Gesetzes erachtete die Regierung als unumgänglich,
da die vom Volk 2009 angenommene Zusatzfinanzierung im Jahr 2018 auslaufen wird
und danach das jährliche Defizit wieder auf CHF 1,1 Mrd. ansteigen wird. Eine Sanierung
der IV soll in zwei Schritten erfolgen: Die rasch zu behandelnden ersten Massnahmen
verfolgen eher kurzfristig zu realisierende Ziele. Weitere längerfristige Massnahmen
sollen in einem zweiten Schritt angegangen werden. Die Botschaft betont vier
Hauptbereiche: Mit einer eingliederungsorientierten Rentenrevision soll die
Wiedereingliederung aktiv gefördert und damit die Zahl der Renten reduziert werden;
durch eine Neuregelung des Finanzierungsmechanismus will der Bundesrat den Anteil
des Bundes von den laufenden Ausgaben der IV entkoppeln und diesen nur noch nach
der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung richten; da die Kosten gegenwärtig zu
hoch sind, sollen im Hilfsmittelbereich Preissenkungen erfolgen und schliesslich muss
gleichzeitig zur finanziellen Konsolidierung ein kostenneutraler Umbau des
Leistungssystem im Bereich der Hilflosenentschädigung (Assistenzbeitrag) erfolgen.
Durch die vorgeschlagenen Massnahmen könnten die Kosten nach Ansicht der
Regierung beinahe halbiert werden. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.02.2010
LUZIUS MEYER

Eine im Vorjahr vom Ständerat überwiesene parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, welche forderte, das Bundesgesetz
über die Sanierung der Invalidenversicherung an den Bundesbeschluss über die
Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
zeitlich anzupassen, wurde im Berichtsjahr von der grossen Kammer behandelt. Hier
gab es Widerstand von Seiten der SVP-Fraktion. Diese wollte anstelle der CHF 5 Mrd.,
die aus dem AHV-Fonds an den neu geschaffenen IV-Fonds übertragen werden, dem
IV-Fonds ein zinsloses, rückzahlbares Bundesdarlehen in gleicher Höhe gewähren. Der
Minderheitsantrag wurde jedoch mit 117 zu 53 Stimmen abgelehnt. In der
Gesamtabstimmung passierte die Gesetzesvorlage den Nationalrat mit 118 zu 54
Stimmen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER
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Der Ständerat behandelte die Vorlage als Erstrat. Das Eintreten war zwar unbestritten,
es gab aber auch Stimmen von linker Seite, welche die 6. IV-Revision für übereilt
hielten, weil in ihren Augen erst die Auswirkungen der 5. Revision hätten evaluiert
werden müssen. Die kleine Kammer nahm an der Vorlage des Bundesrates nur wenige
Änderungen vor. So stimmte sie beispielsweise der veränderten Berechnungsweise des
Bundesbeitrages an die IV zu, nahm jedoch eine Präzisierung vor. Nach einer intensiven
Diskussion folgte der Ständerat dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit und
stimmte gegen den Willen einer sozialdemokratischen Minderheit einer Überprüfung
derjenigen Renten zu, die vor 2008 „gestützt auf eine Diagnose von organisch nicht
erklärbaren Schmerzzuständen“ ausgesprochen worden waren. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den ersten Teil der 6. IV-Revision mit 24 zu 3
Stimmen an. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2010
LUZIUS MEYER

Wesentlich umstrittener war die Vorlage im Nationalrat. Hier kam es zu den für
sozialpolitische Vorlagen typischen Konfrontationen zwischen dem linken und dem
rechten Lager. Während die Bürgerlichen am Sparkurs festhalten wollten, bezeichnete
das linke Lager die Revision als Programm des wirtschaftlichen und sozialen
Ausschlusses und prangerte die aus seiner Sicht diskriminierenden Massnahmen an.
Gegen den Willen dieser links-grünen Minderheit beschloss der Nationalrat schliesslich
mit 121 zu 46 Stimmen das Eintreten auf die Vorlage. Eine Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, die Arbeitgeber zur Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung zu verpflichten und die Streichung von Renten einzuschränken, wurde mit
120 zu 57 Stimmen abgelehnt. Obwohl die grosse Kammer im Vergleich zum Ständerat
nur geringfügige Differenzen schuf, kam es doch zu intensiven Diskussionen. Gegen den
Willen des Bundesrates und einer Kommissionsminderheit nahm der Nationalrat eine
Bestimmung an, welche vorsah, dass zum Zweck der Früherfassung auch die
Krankenkassen der IV „verdächtige“ Fälle melden können. Eine links-grüne Minderheit
hatte sich aus Datenschutzgründen gegen diese Regelung ausgesprochen. Bei
Sanktionen gegen Personen, die sich Wiedereingliederungsmassnahmen verweigern,
folgte der Nationalrat mit grosser Mehrheit der Fassung von Bundes- und Ständerat.
Heftige Diskussionen löste Artikel 8b aus, welcher vorsah, dass Unternehmen mit über
250 Beschäftigten einen bestimmten Anteil an Personen einstellen müssen, deren
Renten im Rahmen der 6. IV-Revision herabgesetzt oder aufgehoben wurden oder die
Wiedereingliederungsmassnahmen durchlaufen haben. Die Quotenbefürworter
betonten, dass ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Anstrengungen, die von den
Versicherten verlangt werden und jenen, die von den Arbeitgebern erwartet werden
dürfen, hergestellt werden müsse. Die Gegner hingegen hielten Quoten für ineffizient,
schwierig durchzusetzen und nachteilig für die kleinen und mittleren Unternehmen. Für
die Quotenvariante stimmten die SP, die Grünen und die Hälfte der CVP, was für eine
Mehrheit nicht ausreichte. Auch das Thema der Rentenüberprüfung führte wie zuvor im
Ständerat zu Diskussionen. Der Nationalrat nahm diese schliesslich mit 116 zu 63
Stimmen an. Nach mehr als sechs Stunden Beratung nahm die grosse Kammer dieses
erste Massnahmenpaket der IV-Revision in der Gesamtabstimmung mit 115 zu 63
Stimmen an. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2010
LUZIUS MEYER

In der Schlussabstimmung nahmen sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat das
Bundesgesetz einstimmig an. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2010
LUZIUS MEYER

Le parlement a continué le traitement du premier volet de la sixième révision de l’AI
(Révision 6a) présentée par le Conseil fédéral l’année précédente visant à consolider
financièrement l’assurance au vu du 1,1 milliard de déficit prévu en 2018. Au Conseil des
Etats, les sénateurs ont maintenu certaines divergences avec le Conseil national. Ainsi,
ils ont rejeté la possibilité introduite par le Conseil national d’autoriser les offices AI à
former des commissions consultatives pour soutenir les mesures d’insertion. De même,
ils ont refusé de donner la possibilité aux autorités de l’AI de lancer un recours contre
un assuré bénéficiant d’un placement à l’essai si celui-ci a commis une simple
infraction par négligence. En revanche, ils ont rejeté par 24 voix contre 7 une minorité
Fetz (ps, BS) proposant au gouvernement de dresser une liste des diagnostics
potentiellement visés par un réexamen de rente. Ils ont de la sorte adhéré à la décision
du Conseil national de réexaminer toutes les rentes, sauf celles des plus de 55 ans et
celles datant de plus de quinze ans, et de déterminer lesquelles peuvent être réduites
ou supprimées au profit d’une réinsertion sur le marché du travail. Le Conseil national a

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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adhéré à la proposition du Conseil des Etats. Au vote final, la chambre haute a adopté le
projet par 33 voix contre 7 et la chambre basse par 125 voix contre 57. La gauche s’est
très majoritairement opposée au projet. Les organisations de défense des handicapés
ont menacé de lancer un référendum. 54

Im Berichtsjahr trat das im Vorjahr beschlossene erste Massnahmenpaket der Revision
der Invalidenversicherung (Revision 6a) in Kraft. Das Presseecho blieb relativ gering. Als
bedeutende Veränderung positiv hervorgehoben wurden einzig die neu beschlossenen
Assistenzbeiträge. Diese erlauben es Bezügern einer Hilflosenentschädigung, welche zu
Hause und nicht im Heim leben, eine Assistenzperson zur Unterstützung bei ihren
täglichen Verrichtungen einzustellen. Im Februar lancierte die IV zudem eine Kampagne
zur Information der Firmen über die vorhandenen Instrumente für die Integration
Behinderter. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.2012
FLAVIA CARONI

Die ständerätliche Beratung von Entwurf 1 hatte im Vorjahr zu diversen Abweichungen
von der Bundesratsbotschaft geführt. In der Wintersession des Berichtsjahres
behandelte der Nationalrat das Thema und nahm weitere Änderungen vor. Die Debatte
wurde auch hier intensiv und teilweise emotional geführt. Sie war geprägt vom
Gegensatz zwischen zwei Allianzen: Die Ratslinke und der soziale Flügel der CVP auf der
einen Seite setzten sich gegen zu starke Belastungen für die Versicherungsnehmer ein
und machten geltend, der IV gehe es finanziell bereits deutlich besser, womit sich
weitere Reformen im Moment erübrigten. Auf der anderen Seite positionierten sich der
bürgerliche Teil der CVP und die übrigen Parteien, welche zugunsten einer
konsequenten Sanierung auch bereit waren, stärkere Leistungskürzungen vorzunehmen.
In der Eintretensdebatte wurden zwei linke Minderheitsanträge auf Nichteintreten und
auf Rückweisung an den Bundesrat klar abgelehnt. Ein Antrag der Minderheit Ingold
(evp, ZH), welcher vom Bundesrat unterstützt wurde, wurde dagegen knapp
angenommen. Er verlangte eine Aufsplittung der Vorlage und die Rückweisung
bestimmter Artikel als Entwurf 3 an die Kommission. Letztere sollte die betreffenden
Bestimmungen erst beraten, wenn aussagekräftige Ergebnisse der Evaluation der
Revisionen 5 und 6a vorliegen. Es handelt sich dabei insbesondere um die besonders
umstrittenen Änderungen bei den Kinderrenten und der Übernahme von Reisekosten.
Die Mehrheit des Rates teilte die Ansicht der Kommissionsminderheit, wonach eine
verspätete Einführung dieser Bestimmungen angesichts der leicht verbesserten
finanziellen Lage der IV und der neusten wirtschaftlichen und demographischen
Prognosen für die Sanierung der IV verkraftbar sei. Der restliche Teil von Entwurf 1, der
strukturelle Verbesserungen anstrebt (Änderung des Rentensystems von einer
abgestuften hin zu einer stufenlosen Berechnung, verstärkte Eingliederung,
Betrugsbekämpfung, Entschuldung, Einführung eines Interventionsmechanismus) sollte
dagegen sofort beraten werden. Mit der Aufsplittung wollte die Minderheit das Risiko
eines Scheiterns des als wichtig betrachteten neuen, stufenlosen Rentensystems durch
eine allfällige Ablehnung der gesamten Vorlage vermeiden. Die Presse sprach von einem
taktischen Entscheid im Hinblick auf das angedrohte Referendum der
Behindertenorganisationen. In der Detailberatung wurde ein Minderheitenantrag Ingold
(cvp, ZH), welcher die Dauer von Integrationsmassnahmen auf ein Maximum von zwei
Jahren beschränken wollte, mit 101 zu 82 Stimmen abgelehnt. Die Frage nach der Höhe
der Grundentschädigung spaltete den Rat: Die Kommissionsmehrheit beantragte, vom
Entwurf des Bundesrates abzuweichen und die Höhe der Grundentschädigung während
der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen auf 70% anstelle von 80% des zuletzt
erzielten Erwerbseinkommens ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu senken. Der
Ständerat war als Erstrat noch dem Bundesrat gefolgt. Eine Minderheit Lohr (cvp, TG)
wollte bei 80% bleiben, da das zuletzt erzielte Erwerbseinkommen aufgrund eines sich
meist schleichend verschlechternden Gesundheitszustandes in der Regel schon sehr
tief sei. Die Ratslinke und die CVP folgten dem Minderheitsantrag, während die
restlichen bürgerlichen Parteien mit der Kommissionsmehrheit stimmten. Erst mit
Stichentscheid der Ratspräsidentin Maya Graf (gps, BL) wurde schliesslich der
Minderheitsantrag angenommen. Besonders umstritten und auch von den Medien stark
beachtet war die Frage, ab welchem Invaliditätsgrad in Zukunft eine Vollrente
ausgesprochen werden sollte. Nach gültigem Recht beträgt dieser 70%, die
Bundesratsvorlage wollte die Schwelle jedoch auf 80% anheben. Während die
Kommissionsmehrheit damit einverstanden war, wehrte sich eine Minderheit Lohr (cvp,
TG) mit dem Argument, die Kürzung würde Schwerbehinderte treffen, für welche es
faktisch unmöglich sei, den Ausfall mit einer Teilerwerbstätigkeit auszugleichen. Der Rat
folgte dieser Minderheit mit 95 zu 87 Stimmen und nahm damit zwar das neue,
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stufenlose Rentensystem an, beliess aber den minimalen Invaliditätsgrad für eine
Vollrente bei 70%. Im Gegensatz zum Ständerat und in Einklang mit seiner
Kommissionsmehrheit beschloss der Nationalrat, auch laufende Renten dem neuen
System zu unterstellen. Ausgenommen werden sollen einzig die Renten der über 55-
jährigen Bezüger. Eine weitere Differenz zum Ständerat ergab sich in der Frage der
Bemessung der Kinderrenten für im Ausland lebende Kinder. Dieser Punkt war im
Gegensatz zu den allgemeinen Kinderrenten im Entwurf 1 verblieben. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommissionsmehrheit und beschloss, die Renten der im Ausland
herrschenden tieferen Kaufkraft anzupassen. Zuletzt behandelte die grosse Kammer die
neue Schuldenbremse für die IV, den so genannten Interventionsmechanismus. Dieser
soll bei einem Absinken der flüssigen Mittel der IV unter 40% einer Jahresausgabe
wirksam werden, damit die IV finanziell stabil gehalten werden kann. Im Gegensatz zum
Ständerat lehnte es der Nationalrat gänzlich ab, im Gesetz konkrete Massnahmen zu
statuieren, welche bei drohenden Finanzierungsproblemen automatisch greifen sollten.
Er strich auch einen Artikel, wonach die Schuldenbremse erst dann wieder ausser Kraft
gesetzt worden wäre, wenn die flüssigen Mittel erneut 50% einer Jahresausgabe
erreicht hätten. Ein Antrag Weibel (glp, ZH) schliesslich, der erneut die Idee
verbindlicher Quoten für Unternehmen zur Eingliederung von Invaliden aufgriff, wurde
mit 70 zu 108 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 93
Nationalratsmitglieder für eine Annahme der Vorlage aus, 80 dagegen. Die
Gegenstimmen kamen primär aus der SVP- und der FDP-Liberalen Fraktion, welche die
Vorlage aufgrund der beschlossenen Änderungen als nicht mehr wirksam ansahen und
sich geschlossen gegen sie stellten. SP, Grüne und Grünliberale stellten sich
geschlossen, die CVP-EVP-Fraktion grossmehrheitlich hinter die Vorlage. Die BDP-
Fraktion war gespalten. Die Differenzbereinigung durch den Ständerat wird im Folgejahr
erwartet. 56

2013 hatte der Ständerat eine Motion Schwaller (cvp, FR) für eine nachhaltige Sanierung
der Invalidenversicherung angenommen. In der Sommersession 2014 kam der Vorstoss
in den Nationalrat, wo ihm eine zusätzliche Komponente hinzugefügt wurde. Die
ursprünglichen drei Punkte – weitere Abtragung der Schulden beim AHV-Fonds auch
nach Ablauf der befristeten Mehrwertsteuerfinanzierung, Schaffung einer einheitlichen
Gesetzesgrundlage für alle Sozialversicherungen zum Zweck der Betrugsbekämpfung,
Verstärkung der Massnahmen für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt – waren
unbestritten. Die äusserst knappe Kommissionsmehrheit, welche nur durch einen
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten zustande kam, schlug gegen eine
Minderheit Schenker (sp, BS) nun vor, die zurückgestellten Teile der im Vorjahr
gescheiterten IV-Revision 6b als vierten Punkt wieder aufzunehmen. Dabei handelt es
sich um Bestimmungen zu Kinderrenten und zur Übernahme von Reisekosten. Die
Mehrheit argumentierte mit aktuellen Zahlen zur Entwicklung der IV, welche aufzeigen,
dass die Revision 6a für eine nachhaltige Sanierung nicht ausreichen dürfte. Die
Minderheit hatte sowohl inhaltliche als auch formelle Einwände. Inhaltlich
argumentierte sie, die derzeitige finanzielle Lage der IV würde eine starke
Leistungskürzung zulasten der Kinder nicht rechtfertigen, diese sei in der
ursprünglichen Beratung der Revision gerade aufgrund des erwarteten Widerstands
zurückgestellt worden. Eine Kürzung der Kinderrenten und der Reisekostenvergütung
bringe zwar Einsparungen, sei aber keine nachhaltige Massnahme. Vielmehr gelte es bei
der Eingliederung junger Menschen mit psychischen Krankheiten anzusetzen. Formell,
so die Minderheit, sei es unlogisch, die Vorlage erneut dem Bundesrat zu unterbreiten,
denn diese sei sistiert worden und liege damit bei der Kommission. Der Bundesrat ging
mit der Minderheit einig und beantragte die Annahme der Motion ohne den
hinzugefügten vierten Punkt. Der Nationalrat folgte dem nicht und nahm die ersten drei
Punkte stillschweigend, den vierten mit 109 zu 80 Stimmen ohne Enthaltungen an. In
der Herbstsession hatte der Ständerat daher noch über die Wiederaufnahme der
Revision 6b zu befinden, die restlichen Punkte waren mit dem Ja des Nationalrats
bereits überwiesen worden. Die Kommission beantragte mit deutlicher Mehrheit, die
Wiederaufnahme abzulehnen. Die SGK-NR habe inzwischen beschlossen, die Revision
6b nach der Herbstsession als eigenständiges Geschäft wieder aufzunehmen; der
Auftrag an den Bundesrat, selbst einen Entwurf auszuarbeiten und diesen dem
Parlament zu unterbreiten, würde daher zu Doppelspurigkeiten führen. Der Rat folgte
der Kommission und lehnte die vierte Ziffer stillschweigend ab. 57
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weiterentwicklung der IV

Nach dem Scheitern der IV-Revision 6b arbeiteten Bundesrat und Parlament ab Februar
2015 an einer neuen IV-Revision, der «Weiterentwicklung der IV», die in der
Sommersession 2020 vom Parlament verabschiedet werden konnte. Im Zentrum
standen dabei insbesondere Massnahmen zur Erleichterung des Arbeitsmarkteintritts
von Jugendlichen mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie zur besseren
Integration von psychisch erkrankten Erwachsenen in den Arbeitsmarkt insgesamt.
Gleichzeitig wurden aber auch die Regelungen für Abklärungsmassnahmen und
Begutachtungen konkretisiert und transparenter gemacht, zudem wurde eine Stelle zur
Qualitätssicherung der Gutachten geschaffen. Schliesslich wurden die Neurenten neu
nicht mehr in vier Stufen, sondern stufenlos festgelegt, wobei den Betroffenen
weiterhin unter einem IV-Grad von 40 Prozent keine und ab 70 Prozent eine volle IV-
Rente zugesprochen wurde. Mit dieser Neuregelung sollten Schwelleneffekte reduziert
werden. Für Aufsehen und verschiedene Petitionen hatte die schlussendlich erfolglose
Absicht des Nationalrats gesorgt, die Kinderrenten von 40 auf 30 Prozent einer vollen
Rente zu reduzieren.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.2015
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem die IV-Revision 6b im Jahr 2013 gescheitert war, stellte der Bundesrat im
Februar 2015 ein neues Projekt für eine Revision der Invalidenversicherung vor. In
einer Pressekonferenz und einer dazugehörigen Medienmitteilung gab das Bundesamt
für Sozialversicherungen bekannt, Verbesserungen bei der Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen mit Gesundheitsproblemen und bei der Eingliederung psychisch
Kranker vornehmen zu wollen und im Herbst eine Vernehmlassungsvorlage dazu zu
präsentieren. Statistische Untersuchungen hätten gezeigt, dass im Zuge der bisherigen
Revisionen die Anzahl der IV-Neurenten für 18- bis 24-Jährige nicht im selben Ausmass
gesunken sei wie jene für andere Altersgruppen und dass die Zahl der jährlichen
Neurenten aufgrund psychischer Probleme konstant geblieben war. Nachholbedarf
bestehe zudem bei der Verknüpfung zwischen IV und Arbeitswelt. Konkret soll die 30-
jährige und mittlerweile veraltete Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert, Kinder und
Jugendliche mit Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung besser begleitet und
psychisch erkrankte Erwachsene niederschwelliger, frühzeitig und bei Bedarf auch
langfristig beraten und unterstützt werden. Bei letzteren ist das Ziel, ein Ausscheiden
aus dem Arbeitsmarkt zu vermeiden oder die Wiedereingliederung zu fördern. Die
Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Ärztinnen und Ärzten, weiteren Beteiligten
und der IV soll verbessert werden. Auch wird erneut, wie bereits in der gescheiterten
Revision, ein stufenloses Rentenmodell angestrebt, um Schwelleneffekte zu vermeiden
– diese Massnahme sei im Grundsatz absolut unumstritten. Die Revision soll
kostenneutral ausfallen und letztlich aufgrund der tieferen Neurentenzahl die IV
finanziell entlasten. An der Medienkonferenz betonte der zuständige Bundesrat Berset
denn auch, es handle sich nicht um eine Sparvorlage. Die Entschuldung der IV bleibe
aber weiterhin Ziel des Bundesrates. 58
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Anfang Dezember 2015 präsentierte der Bundesrat seine Vernehmlassungsvorlage für
die Weiterentwicklung der IV, die auf junge Menschen und psychisch Kranke
ausgerichtet ist. Im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen mit
Geburtsgebrechen (s.g. Zielgruppe 1), bei denen die IV bis zum 20. Altersjahr die
medizinischen Behandlungen finanziert, sollen verschiedene Gebrechen neu in die
Liste aufgenommen werden, darunter auch einige seltene Krankheiten. Den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 25 Jahren mit psychischen
Erkrankungen (Zielgruppe 2) sollen die Übergänge zwischen der obligatorischen Schule
und einer erstmaligen Berufsausbildung sowie zwischen letzterer und dem Eintritt ins
Arbeitsleben erleichtert werden. Hierzu sollen die Früherfassung und die
Integrationsmassnahmen auf diese Gruppe ausgedehnt werden, was sich bei
erwachsenen Versicherten bereits bewährt hat. Kantonale Brückenangebote und Case
Managements im Bereich der Berufsbildung sollen mitfinanziert werden und die
Berufsausbildung der Betroffenen soll sich stärker auf den ersten Arbeitsmarkt
ausrichten. Zudem sollen Taggelder neu die Löhne gesunder Lernender nicht mehr
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übersteigen, dafür werden sie bereits ab Beginn der Ausbildung und nicht erst ab dem
18. Geburtstag ausbezahlt. Medizinische Eingliederungsmassnahmen sollen neu nicht
mehr nur bis zum 20., sondern bis zum 25. Altersjahr von der IV übernommen werden,
um die Fortführung der Therapie nicht zu gefährden. Das Beratungs- und
Betreuungsangebot für Jugendliche soll zudem ausgebaut werden. Bezüglich psychisch
erkrankter erwachsener Versicherter ab 25 Jahren (Zielgruppe 3) gelte es, die
bestehenden Eingliederungsmassnahmen der IV zu verbessern und zu ergänzen, da sie
für eine angemessene Unterstützung dieser Versichertengruppe oft nicht genügend
flexibel seien. Für betroffene Personen soll bereits frühzeitig eine
eingliederungsorientierte Beratung zur Verfügung stehen, um eine Chronifizierung ihrer
Beschwerden und ein Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Diese soll auch
über den Zeitpunkt der erfolgreichen Eingliederung hinaus weitergehen, um allenfalls
auftretende Schwierigkeiten aufzufangen. Die Früherfassung soll neu auch Versicherte
erfassen, die noch arbeitsfähig, jedoch psychisch bedingt von Invalidität bedroht sind.
Die aktuell geltende zeitliche Beschränkung von Integrationsmassnahmen soll
aufgehoben und die finanzielle Unterstützung für Arbeitgeber bei einem Stellenwechsel
auf den neuen Arbeitgeber übertragbar werden. Eine Lücke zwischen den bestehenden
Eingliederungsmassnahmen soll durch Personalverleih geschlossen werden: Dabei geht
die versicherte Person einer bezahlten Arbeit im ersten Arbeitsmarkt nach, ohne dass
der Arbeitgeber ein finanzielles Risiko eingehen muss. Es handelt sich also nicht um
einen unbezahlten Arbeitsversuch, jedoch auch nicht um eine klassische Anstellung, da
die IV für die Entschädigung aufkommt. Die Massnahme war bereits Teil der
gescheiterten IV-Revision 6b und als solche in beiden Räten unbestritten gewesen. Um
die Koordination aller beteiligten Akteure zu verbessern, soll der Bundesrat ermächtigt
werden, Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachorganisationen der Arbeitswelt
abzuschliessen, um die Eingliederungsbemühungen zu verstärken. Der
Versicherungsschutz der Personen in Eingliederungsmassnahmen bezüglich Unfall- und
Haftpflichtversicherung soll verbessert werden, eingliederungsrelevante Informationen
sollen an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin weitergegeben werden,
die Versicherten bei der Arbeitssuche nach einer Rentensenkung aufgrund von IV-
Revisionen länger unterstützt, das bestehende Rentensystem in ein stufenloses
umgewandelt und die Rechtsgrundlage für eine engere Zusammenarbeit der
Durchführungsstellen der IV, der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe
geschaffen werden.

Ein Länderbericht der OECD zur psychischen Gesundheit und Beschäftigung in der
Schweiz, auf den der Bundesrat sich in seinem Entwurf bezog, hatte zuvor ergeben,
dass Arbeitgeber in der Schweiz im Umgang mit psychisch kranken Angestellten oft
überfordert sind, die IV die Rolle der Arbeitgeber zu wenig berücksichtigt und für die
Arbeitnehmenden zu geringe Anreize setzt, die RAV und Sozialdienste Personen mit
psychischen Problemen nur begrenzt unterstützen können, die interinstitutionelle
Zusammenarbeit verbessert werden muss, das Gesundheitssystem ohne zusätzlichen
Ressourceneinsatz mehr erreichen könnte und das Bildungssystem Schulabbrüche und
frühe Berentungen möglichst vermeiden soll.

Die Vernehmlassung war bis Mitte März 2016 angesetzt. In der Zwischenzeit kam es
kaum zu einer öffentlichen Debatte zur Revision der Invalidenversicherung. 59

Die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV endete Mitte März 2016. Bis zum
Erscheinen des Ergebnisberichts verstrichen jedoch elf Monate.

In der Zwischenzeit machte ein Vorschlag des Arbeitgeberverbandes (SAV) für eine
weitreichendere, Sparmassnahmen umfassende Revision von sich reden. Der Verband
regte an, Menschen unter 30 Jahren nur noch in Ausnahmefällen eine IV-Rente zu
gewähren. Jährlich erhalten rund 2'000 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren
neu eine Rente der IV, gut die Hälfte davon aufgrund psychischer Probleme. Im
Gegensatz zu den Neuberentungen bei anderen Altersgruppen hatte diese Zahl in den
vergangenen Jahren nicht abgenommen. Die Gefahr, dass diese Menschen ein Leben
lang von Leistungen der Sozialversicherungen abhängig bleiben, ist gross, und gemäss
einer Studie im Auftrag des BSV kann eine frühe Berentung eine „krankheitsfestigende"
Wirkung entfalten, unter anderem da die Betroffenen sich selbst aufgeben. Bei
psychischen Leiden wie Schizophrenie ist eine Prognose im jungen Alter oft noch gar
nicht möglich. Man tue den Jungen daher einen Gefallen, so der Arbeitgeberverband,
wenn sie keine Rente erhielten, dafür bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt früher
und intensiver unterstützt würden. Zudem würde der Integrationsdruck auf alle
Involvierten zunehmen. Die Rente solle daher durch ein tiefer angesetztes, befristetes
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Taggeld ersetzt werden, das einen Anreiz biete, sich um eine Anstellung zu bemühen.
Nur noch bei schweren Geburtsgebrechen und Behinderungen, die eine Tätigkeit im
ersten Arbeitsmarkt ausschliessen, soll bereits im frühen Erwachsenenalter eine Rente
gesprochen werden. Insgesamt unterstützte der SAV die Stossrichtung der Reform des
Bundesrates, die auch die Arbeitgeber besser bei der Integration von Personen mit
gesundheitlichen Problemen unterstützen und die Koordination zwischen den
verschiedenen Akteuren im Integrationsprozess verbessern will.

Die Behindertenverbände stimmten der Ansicht zu, vor einer Berentung eines jungen
Menschen müssten alle anderen Massnahmen geprüft und ausgeschöpft werden. Seien
sich alle Beteiligten einig, dass keine Aussichten auf eine Arbeitsstelle bestehen, müsse
aber eine Rente gesprochen werden – die Verantwortung für die Betroffenen könne
nicht einfach auf deren Eltern oder die Sozialhilfe überwälzt werden. Auch von der SP
hiess es, würden keine Renten mehr an junge Menschen ausbezahlt, würde das deren
Familien stark belasten und letztlich auch zu Ausweichreaktionen auf andere
Sozialwerke wie die Ergänzungsleistungen führen. Der Vorschlag des
Arbeitgeberverbandes gehe an der Lebensrealität der Menschen vorbei. 60

An der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV, die von Dezember 2015 bis März
2016 dauerte, beteiligten sich alle Kantone, fünf grössere Parteien sowie verschiedene
Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Wirtschaft, verschiedene
Versicherungs- oder Behinderteninstitutionen sowie zahlreiche nicht eingeladene
Organisationen. Die Vernehmlassung wurde mittels eines Fragebogens durchgeführt,
bei dem die Teilnehmenden ihre Zustimmung bezüglich der wichtigsten Themen in vier
Stufen angeben konnten. Dies ermöglichte dem BAG im Anschluss die Durchführung
statistischer Auswertungen, wobei sich zeigte, dass 84 Prozent der Stellungnehmenden
der Vorlage ganz oder eher zustimmten und nur 16 Prozent sie ganz oder eher
ablehnten. Zahlreiche Organisationen beschränkten sich jedoch auf die Beurteilung der
einzelnen Leistungen, nicht aber der ganzen Revision.
Bei den teilnehmenden politischen Parteien überwog die Kritik an der Vorlage:
Während SP und CVP die Revision eher befürworteten, wurde sie von der FDP und der
BDP eher und von der SVP ganz abgelehnt. Die SVP und die FDP forderten mehr
Kostentransparenz und Sparmassnahmen und lehnten einen personellen Ausbau sowie
einen Leistungsausbau (SVP) ab. SBV, SGB, Travail.Suisse und FER unterstützten die
Vorlage trotz einiger Kritikpunkte weitgehend, während der Gewerbeverband eine
Überprüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der verschiedenen Massnahmen und der
SAV Einsparungen im Leistungsbereich forderten. Die Versicherungsinstitutionen
verzichteten auf eine Gesamtbeurteilung, da sie nur die sie direkt betreffenden Aspekte
beurteilen wollten. Insgesamt wertete das BAG aber auch ihre Stellungnahmen als
mehrheitlich die Revision befürwortend. Die meisten Behindertenorganisationen
sprachen sich für die Revision aus und begrüssten das formulierte Eingliederungsziel.
Sehr umstritten war jedoch die Frage, ob ein solches mit den vorgeschlagenen
Lösungen wirklich erreicht werden könne. Einige Organisationen forderten deshalb eine
Wirkungskontrolle, die nicht die Reduktion der Rentenzusprachen, sondern die
tatsächliche Eingliederung in die Arbeitswelt untersucht. 61
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In der Frühjahrssession 2019 stand die Behandlung der Weiterentwicklung der IV auf
dem Programm des Nationalrats. Zuvor hatte die SGK-NR die Vorlage mit 15 zu 0
Stimmen (bei 7 Enthaltungen) zur Annahme empfohlen, nachdem sie zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der SODK, der Dachverbände der Sozialpartnerinnen und
Sozialpartner, der Ärztinnen und Ärzte, der Behindertenorganisationen und der IV-
Stellen sowie einen Experten angehört und acht Berichte in Auftrag gegeben hatte. Zu
Beginn erinnerte Kommissionssprecher Lohr (cvp, TG) den Rat daran, ob den vielen
diskutierten Zahlen nicht zu vergessen, dass es hier um Menschen und ihre Schicksale
gehe. In der Folge fasste er die zentralen Aspekte der Vorlage zusammen: eine bessere
Integration von jungen sowie von psychisch beeinträchtigten Menschen in den
Arbeitsmarkt, medizinische Massnahmen für Kinder mit Geburtsgebrechen, ein
stufenloses Rentensystem, Gutachten sowie die Übernahme von Themenkomplexen aus
der Revision 6b. Hingegen verzichte man auf eine anfangs beabsichtigte Streichung der
Renten für Personen unter 30 Jahren, da es diesbezüglich keine praktikablen Lösungen
gebe: Entweder man zahle die entsprechenden Renten bei nichteingliederungsfähigen
Personen dennoch aus oder die Sozialhilfe würde zukünftig für sie aufkommen müssen,
wobei zusätzlich der Verlust der Restarbeitsfähigkeit drohe. Das Verhältnis des
Einsparungspotenzials der vom Bundesrat (CHF 13 Mio.) und von der Kommission (CHF
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67 Mio.) vorgelegten Versionen und der Gesamtausgaben der IV von CHF 9.2 Mrd. im
Jahr 2017 zeige auf, dass es sich um eine Optimierungsvorlage handle, erklärte Lohr.
Man wolle damit «die IV [noch stärker] als Eingliederungsversicherung» positionieren.
In diesem letzten Punkt herrschte im Rat mehrheitlich Einigkeit: Die Sprecherinnen und
Sprecher der meisten Parteien lobten die Zielsetzung der Vorlage und auch die
Sprecherinnen der SP und der Grünen hiessen die bundesrätliche Vorlage gut. Sie
hoben jedoch hervor, dass sie die von der bürgerlichen Kommissionsmehrheit
geplanten Abbaumassnahmen in dieser Optimierungsvorlage bekämpfen würden. Einzig
SVP-Vertreterin Herzog (svp, TG) wies auf die zwischen 2010 und 2014 noch immer
gestiegenen Kosten der IV und auf die Notwendigkeit einer Sanierung hin. Eintreten war
in der Folge jedoch nicht umstritten.

Zuerst setzte sich der Nationalrat mit dem «Herzstück» der Vorlage auseinander, wie es
unzählige Sprechende betonten: der beruflichen Eingliederung und dem Taggeld. Dazu
hatte der Bundesrat neu einen Artikel zur Früherfassung geschaffen, mit dem die
persönliche Situation der Versicherten abgeklärt und mögliche Massnahmen zur
Frühintervention bei 14- bis 25-Jährigen von Invalidität bedrohten Personen sowie bei
arbeitsunfähigen Personen geprüft werden können. Der Nationalrat stimmte dieser
Regelung entgegen dem Antrag einer Minderheit Herzog zu. Zudem sollten die
Massnahmen der Frühintervention zukünftig auch dazu beitragen, Personen unter 25
Jahren den Zugang zu einer beruflichen Ausbildung und den Eintritt in den
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Bisher dienten sie lediglich der Erhaltung der
Arbeitsplätze oder der Eingliederung der Versicherten an neuen Arbeitsplätzen.
Bezüglich der erstmaligen beruflichen Ausbildung präzisierte der Bundesrat das
bisherige Gesetz und verwies ausdrücklich auf die berufliche Eingliederung «im ersten
Arbeitsmarkt». Eine Minderheit Lohr versuchte zu erreichen, dass sich die Dauer dieser
Eingliederungsmassnahmen zukünftig nach dem Berufsbildungsgesetz richten und
entsprechend mindestens zwei Jahre dauern soll. Dadurch könnten die Vorgaben der
UNO-Behindertenrechtskonvention sowie eines Urteils des Bundesgerichts, wonach
eine IV-Anlehre grundsätzlich zwei Jahre zu dauern hat, eingehalten werden,
argumentierte zum Beispiel Yvonne Feri (sp, AG). Ruth Humbel (cvp, AG) erklärte
hingegen, dass es bei dieser Passage nur um die Vorbereitung auf Hilfsarbeiten oder um
die Tätigkeiten in einer geschützten Werkstatt ginge und ein Verweis auf das
Berufsbildungsgesetz daher nicht sinnvoll sei. Bei einem «Missverhältnis zwischen
Eingliederungszweck und Kosten der Massnahme» müsse eine flexible Handhabung
möglich sein, betonte sie. Knapp entschied sich der Nationalrat mit 92 zu 91 Stimmen
gegen den Verweis auf das Berufsbildungsgesetz; die vollständige SVP-Fraktion, eine
grosse Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der CVP/EVP-
Fraktion setzten sich damit knapp durch. Schliesslich wollte der Bundesrat die zeitliche
Einschränkung der Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von medizinischen
Massnahmen mit dem Ziel der beruflichen Eingliederung vom 20. auf das 25. Altersjahr
ausdehnen; jedoch nur, wenn die Versicherten bis zur Vollendung des 20. Altersjahrs
berufliche Massnahmen der IV in Anspruch nehmen. Obwohl eine Minderheit Carobbio
Guscetti (sp, TI) für eine entsprechende Möglichkeit auch für Personen, die erst später
berufliche Massnahmen wahrnähmen, plädierte, entschied sich der Rat deutlich für die
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Keine grossen Änderungen nahm der Rat bezüglich der Höhe der Taggelder vor; er
passte hier hauptsächlich Formulierungen an. Bezüglich Personen in beruflicher
Grundausbildung legte er jedoch fest, dass das Taggeld dem Lohn gemäss Lehrvertrag
respektive, falls kein Lehrvertrag vorhanden ist, «auf den Monat hochgerechnet einem
nach Alter abgestuften mittleren Einkommen von Personen in vergleichbarer
Ausbildungssituation» entsprechen soll. Hier wollte eine Minderheit Gysi (sp, SG)
grosszügiger sein und die entsprechenden Werte als Anteile des Höchstbetrags der
versicherten Taggelder festlegen, was die grosse Kammer jedoch ablehnte. 

Im zweiten Block ging es um die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste, die
Angleichung der Leistungen an die Krankenversicherung, Reisekosten sowie um
Gutachten. Bezüglich medizinischer Massnahmen bei angeborenen Missbildungen oder
bei genetischen Krankheiten legte der Nationalrat neu ausdrücklich die
Voraussetzungen für eine Übernahme sowie die übernommenen Leistungen durch die
IV fest, wollte aber eine vollständige Auflistung der übernommenen Geburtsgebrechen
oder der Höchstbeträge für die Arzneimittel dem Bundesrat überlassen. Der Bundesrat
wollte überdies die Dauer der Übernahme der medizinischen Massnahmen sowie den
Ausschluss gewisser Leistungen selbst festlegen. Diesen Passus strich die Kommission
entgegen einem Antrag einer Minderheit Herzog und berechtigte stattdessen den
Bundesrat, Regelungen zu Arzneimitteln, die nicht durch das Schweizerische
Heilmittelinstitut zugelassen sind, ausserhalb des Indikationsbereichs angewendet
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werden oder in der Schweiz nicht zugelassen sind, vorzunehmen. Damit nahm die
Kommission ein aktuell virulent diskutiertes Problem auf. Verschiedene Anträge einer
Minderheit Herzog auf Übernahme der Reisekosten der Versicherten, etwa zur
Durchführungsstelle einer Umschulung oder zur Abgabestelle für Hilfsmittel, lehnte der
Rat ab. 
Nicht nur im IVG, sondern auch im ATSG sah der Bundesrat Änderungen – insbesondere
bezüglich der Gutachten – vor. Diesbezüglich warnte Silvia Schenker (sp, BS) die
Parlamentsmitglieder, dass diese Änderungen somit nicht nur die IV-Bezügerinnen und
-Bezüger beträfen, sondern alle Sozialversicherten. Dabei schuf der Nationalrat eine
Pflicht, den Versicherten die Namen von allenfalls beigezogenen Sachverständigen zu
nennen, sowie die Möglichkeit für die Versicherten, diese abzulehnen, verzichtete aber
darauf, wie von der Minderheit Schenker gefordert, ausdrücklich festzuhalten, dass
diese Sachverständigen «versicherungsextern und unabhängig» zu sein haben. Zudem
wollte die Kommission die Kann-Formulierung, gemäss welcher der Bundesrat Kriterien
für die Zulassung von Sachverständigen für Gutachten erlassen und eine breit
zusammengesetzte Kommission zur Überwachung der Gutachtenerstellung schaffen
kann, durch eine Muss-Formulierung ersetzen, wogegen sich zwei Minderheiten Graf
(gp, BL) und Weibel (glp, ZH) erfolglos wehrten.  

Im dritten Block wurden das Rentensystem und die Kinderrenten behandelt. Im
Grundsatz sollte der Anspruch auf eine IV-Rente unverändert bleiben: Anspruch haben
demnach weiterhin Personen, deren Erwerbsfähigkeit durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen nicht wiederhergestellt, erhalten oder verbessert werden
konnte, die während eines Jahres mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig waren und die
nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind. Neu sollte der
Rentenanspruch jedoch nicht mehr in Viertelschritten, sondern in prozentualen
Anteilen an einer ganzen Rente festgelegt werden. Unter 40-prozentigem
Invaliditätsgrad wird demnach keine Rente ausgesprochen, zwischen einem
Invaliditätsgrad von 40 und 49 Prozent steigt der prozentuale Anteil an einer Rente von
25 Prozent auf 47.5 Prozent an, zwischen einem Invaliditätsgrad von 50 und 69 Prozent
entspricht der Invaliditätsgrad dem prozentualen Anteil an einer gesamten Rente und
ab einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent erhalten die Versicherten eine ganze Rente
zugesprochen. Unterstützt wurde diese neue Rentenberechnung von zwei Minderheiten
Ruiz (sp, VD), die sich jedoch für grosszügigere Übergangsbestimmungen einsetzten;
abgelehnt wurde sie von einer Minderheit Lohr, die das bisherige System mit den
Viertelrenten beibehalten wollte. Sowohl bezüglich ihres neuen Systems zur
Rentenberechnung als auch bezüglich der Übergangsbestimmungen blieb die
Kommission aber erfolgreich. Der Rentenanspruch von bisherigen Rentenbezügerinnen
und -bezügern unter 60 Jahren ändert sich somit erst, wenn sich ihr Invaliditätsgrad
ändert; derjenige von IV-Beziehenden ab 60 Jahren wird auch zukünftig dem alten
Gesetz folgen. Neu wird die Invalidenrente angepasst, wenn sich der Invaliditätsgrad um
mindestens fünf Prozentpunkte verändert; bisher war laut IVG eine «erhebliche»
Änderung nötig. 
Auch bezüglich der Kinderrenten nahm der Nationalrat verschiedene Änderungen an.
So entschied er sich einerseits, den Begriff «Kinderrente» durch «Zulage für Eltern» zu
ersetzen, da es sich dabei ja nicht wirklich um eine Rente für Kinder handle. Dagegen
wehrte sich eine Minderheit Feri, weil die entsprechenden Änderungen neben dem IVG
auch im AHVG, im ELG und im BVG sowie in den dazugehörigen Verordnungen
vorgenommen werden müssten und Änderungen von unzähligen Weisungen und
Richtlinien nach sich zögen. Der Begriff «Kinderrente» sei zudem passender, weil er
verdeutliche, dass dieser Teil der Rente zur Unterstützung der Kinder gedacht sei,
erklärte die Minderheitensprecherin. Diesen Inhalt würde der Begriff «Zulage für
Eltern» nicht vermitteln. Doch nicht nur die Terminologie änderte die Mehrheit des
Nationalrats, sie entschied sich auch, die Zulage für Eltern von 40 auf 30 Prozent
respektive von 30 auf 22.5 Prozent einer ganzen Rente zu senken. Die Minderheit Graf
zur Beibehaltung der bisherigen Höhe der entsprechenden Zulage wurde überstimmt. 

Im vierten Block behandelte der Nationalrat schliesslich diverse noch fehlende Themen.
Als erstes verpflichtete der Rat neu im ATSG entgegen der Forderung einer Minderheit
Schenker Arbeitgebende, Leistungserbringende, Versicherungen sowie Amtsstellen zur
Auskunft an die Organe der Sozialversicherungen – bisher waren die entsprechenden
Personen lediglich zur Auskunft «ermächtigt» gewesen. Eine weitere Minderheit
Schenker wollte eine Verpflichtung für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
einführen, mindestens 1 Prozent von der Invalidität bedrohte oder IV-Taggeld
beziehende Mitarbeitende zu beschäftigen. Mit 132 zu 55 Stimmen lehnten jedoch alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ausser denjenigen der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie den zwei EVP-Mitgliedern die entsprechende Regelung ab. Stattdessen
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schuf der Rat regionale ärztliche Dienste (RAD), die den IV-Stellen zur unabhängigen
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen für Leistungsansprüche zur Verfügung
stehen sollen. Der Nationalrat ergänzte diesen Passus auf Antrag der Mehrheit der SGK-
NR durch eine Aufforderung an die RAD, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie
die Vertrauensärztinnen und -ärzte der Versicherungen zu kontaktieren. Wiederum
hatte eine Minderheit Schenker diese Ergänzung abgelehnt, war jedoch gescheitert.
Ebenfalls erfolglos wehrte sich eine Minderheit Herzog gegen
Zusammenarbeitsvereinbarungen des Bundesrates und der Dachverbände der
Arbeitswelt zur Verbesserung der Wiedereingliederung von Menschen mit einer
Behinderung. Zwar unterstütze man die entsprechende Zusammenarbeit, die
entsprechende Regelung sei aber unnötig, erklärte Verena Herzog. Mit 93 zu 95
Stimmen scheiterten die (fast) geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen
sowie ein Mitglied der CVP-Fraktion äusserst knapp. Schliesslich stimmte der
Nationalrat einer Berechtigung zu, gemäss der Organe von Vorsorgeeinrichtungen
andere Vorsorgeeinrichtungen informieren dürfen, wenn sie feststellen, dass bei
Letzteren unrechtmässig Leistungen bezogen werden. 

Nach vier Sitzungen an zwei Tagen nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 133 zu 0 Stimmen an, wobei sich die SP- und die Grünen-
Fraktion sowie die Mitglieder der EVP der Stimme enthielten (55 Enthaltungen).
Diskussionslos schrieb der Rat die Postulate der SGK-NR (Po. 12.3971), Ingold (Po.
14.3191), Hess (Po. 14.4266) und Bruderer Wyss (Po. 15.3206) sowie eine Motion der SGK-
NR (Mo. 14.3661) ab. 62

Die überwiesene Motion Schwaller (cvp, FR) für eine nachhaltige Sanierung der
Invalidenversicherung beinhaltete drei Aspekte, die in verschiedenen Bundesgesetzen
geändert und somit in separaten Revisionen angegangen werden mussten. Die erste
Forderung, die Schulden des IV-Fonds beim AHV-Fonds bis ins Jahr 2028 zu tilgen, sei
mit dem neuen Ausgleichsfondsgesetz erfüllt worden, erklärte der Bundesrat in seiner
Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG). In Letzterer ging der Bundesrat den zweiten Aspekt,
eine gemeinsame Gesetzesgrundlage zur Betrugsbekämpfung in allen
Sozialversicherungen, an. Dazu habe er die damals unbestrittenen Punkte aus der
abgelehnten IV-Revision 6b, in der bereits einmal versucht worden war, die
Gesetzesgrundlagen der verschiedenen Sozialversicherungszweige zu vereinheitlichen,
in die aktuelle Vorlage übernommen. Den dritten Punkt, die verstärkte Eingliederung
von Menschen mit psychischer Behinderung in den Arbeitsmarkt, habe er im Rahmen
der Weiterentwicklung der IV umgesetzt. In der Botschaft zur Änderung des ATSG
empfahl der Bundesrat die Motion Schwaller schliesslich zur Abschreibung.
Stillschweigend stimmten Stände- und Nationalrat der Abschreibung in der
Herbstsession 2018 respektive der Frühjahrssession 2019 zu. 63

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In seiner Beratung der Weiterentwicklung der IV schuf der Ständerat in der
Herbstsession 2019 gemessen an der Grösse des Projekts nur wenige, jedoch sehr
gewichtige Differenzen zum Nationalrat. So entschied er sich, die Kinderrenten nicht
von 40 auf 30 Prozent zu kürzen. Der Nationalrat habe sicherstellen wollen, dass
Personen, die eine IV-Rente beziehen, nicht bessergestellt würden als Personen, die
keine IV-Rente beziehen, hatte Kommissionssprecher Eder (fdp, ZG) zuvor erklärt. Nun
habe eine Abklärung der finanziellen Verhältnisse aber ergeben, dass Familien mit
Kinderrenten und Ergänzungsleistungen in allen berechneten Konstellationen weniger
Einkommen zur Verfügung hätten als vergleichbare Familien ohne Kinderrenten und EL.
Entsprechend sei eine Reduktion der Kinderrenten «nicht angebracht». Im Rahmen
dieses Entscheids hatte die SGK-SR auch die Petition Bonvin (Pe. 19.2013) zur Kenntnis
genommen. Gleichzeitig verzichtete die kleine Kammer auf die Begriffsänderung von
«Kinderrenten» zu «Zulage für Eltern». Zwar habe ein Bericht der Verwaltung gezeigt,
dass «Zulage für Eltern» die passendere Bezeichnung sei, eine entsprechende
Umstellung würde aber beträchtlichen administrativen Aufwand mit sich bringen, so der
Kommissionssprecher.   
Eine weitere Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version nahm der Ständerat
aufgrund eines Änderungsantrags des Bundesrates vor. So sollte gemäss IVG das BSV in
einer IV-Arzneimittelliste auch die Höchstpreise einzelner Arzneimittel festlegen.
Entsprechend der aktuellen Regelungen träfen heute jedoch sowohl das BSV als auch
das BAG Abklärungen zu den Medikamentenkosten, die überdies aufgrund von
Behandlungskosten von bis zu einer Million Franken pro Jahr und Kind auch immer
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aufwändiger würden, hatte der Bundesrat brieflich erklärt. In Zukunft solle hierfür ein
Kompetenzzentrum geschaffen werden und die Zuständigkeit für die IV-Arzneimittel
folglich entweder dem BSV oder dem BAG übertragen werden. Da bisher das BSV von
der IV Rückvergütungen für solche Abklärungen erhalten habe, müsse sichergestellt
werden, dass diese allenfalls zukünftig auch das BAG erhalten könne. Stillschweigend
nahm der Ständerat die entsprechenden Änderungen an. 
Darüber hinaus schuf der Ständerat einige weitere kleinere Differenzen: Er entschied
sich, die vom Nationalrat vorgeschlagene Liste mit allen Sachverständigen und
Gutachterstellen der Versicherungsträger statt im ATSG im IVG aufzuführen, so dass
davon nur die IV betroffen ist. Im Gegenzug sollte die Liste zukünftig aber trotz Kritik
des Bundesrates und des Bundesgerichts auch die Anzahl der durch die verschiedenen
Gutachter attestierten Arbeitsunfähigkeiten enthalten. Die Protokollierung der
Gutachten, die ebenfalls der Nationalrat eingeführt hatte, änderte der Ständerat in eine
kostengünstigere Pflicht, die Tonaufnahmen zwischen den Versicherten und den
Sachverständigen in die Akten aufzunehmen. Alex Kuprecht (svp, SZ) hatte auf eine
entsprechende Pflicht zur Protokollierung oder zu Tonaufnahmen verzichten wollen,
um eine «Verrechtlichung der medizinischen Untersuchungen» zu verhindern. Mit 34
zu 8 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der Kommissionsmehrheit. Des Weiteren
schuf der Ständerat eine Möglichkeit, Forderungen nach allfälligen
nichtkostendeckenden IV-Tarifen Nachdruck verleihen zu können. Dies hatten indirekt
vier Standesinitiativen gefordert. So soll das EDI neu für den Festsetzungsentscheid
zuständig sein. Es kann Verträge zur Regelung der Zusammenarbeit mit Personen und
Stellen, welche Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen,
abschliessen. Kommen keine solchen Verträge zustande, soll es zukünftig anfechtbare
Verfügungen zur Regelung der Zusammenarbeit und der Tarife erstellen, bestehende
Verträge allenfalls um ein Jahr verlängern und anschliessend die Tarife selbst festlegen
können. 
In den restlichen Punkten folgte der Ständerat dem Nationalrat. So sprach er sich
ebenfalls für das stufenlose Rentensystem aus. Kommissionssprecher Eder
argumentierte, dass finanzielle Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder
die Erhöhung des Arbeitspensums geschaffen würden, wenn das Gesamteinkommen
aus Rente und Erwerbseinkommen bei steigendem Erwerbseinkommen stetig zunehme.
Für Personen über 55 Jahren – der Bundesrat und der Nationalrat hatten hier eine
Grenze von 60 Jahren vorgeschlagen, der Ständerat zog jedoch eine Grenze von 55
Jahren vor – sollen die bisherigen Renten jedoch bestehen bleiben. Damit lehnte der
Rat sowohl eine Minderheit Kuprecht, die volle Invalidenrenten erst ab einem
Invaliditätsgrad von 80 Prozent sprechen wollte, sowie eine Minderheit Rechsteiner, die
auf den Systemwechsel verzichten wollte, da dieser zwar für das System, nicht aber für
die einzelnen Versicherten kostenneutral sei, ab. Entgegen einem weiteren Antrag
Rechsteiner verzichtete der Ständerat schliesslich auch darauf, die Zinsen der IV-
Schulden bis zu deren vollständiger Entschuldung dem Bund zu übertragen. 
Insgesamt stimmte die kleine Kammer der Vorlage mit 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen
ohne Gegenstimmen zu. 64

In der Wintersession 2019 machte der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren
zur Weiterentwicklung der IV einen grossen Schritt auf den Ständerat zu. So pflichtete
er bezüglich aller offenen Differenzen seinem Schwesterrat bei – einzig bezüglich des
Begriffs «Kinderrente» entschied er sich, auch weiterhin eine Ersetzung in allen
Erlassen zu fordern. Dabei folgte er jedoch dem neuen Vorschlag der SGK-NR, die sich
für den Begriff «Zusatzrente für Eltern» stark gemacht hatte, da auch der Begriff
«Zulage für Eltern», die der Nationalrat zuvor angenommen hatte, zu ungenau sei, wie
Benjamin Roduit (cvp, VS) dem Rat erklärte. Obwohl eine Minderheit Schenker (sp, BS)
für die Beibehaltung des bisherigen Begriffs plädierte, nahm der Rat die Änderung mit
116 zu 77 Stimmen gegen den Willen von SP und Grünen sowie von vereinzelten
Mitgliedern der GLP-, FDP- oder Mitte-Fraktion an. 
Gegen den Willen der Kommissionsmehrheit, die an der Senkung der Kinderrenten
festhalten wollte, folgte der Nationalrat diesbezüglich einer Minderheit Lohr (cvp, TG),
der Argumentation von Yvonne Feri (sp, AG), wonach 70'000 Kinder betroffen wären
und es zu einer Kostenverlagerung zu den EL kommen würde, sowie einer Petition
Wermuth (sp, AG; Pe. 19.2026), die den Rat in Ergänzung zur bereits im Ständerat
vorliegenden Petition Bonvin (Pe. 19.2013) bat, auf die Senkung zu verzichten. Mit 134 zu
51 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) bereinigte der Nationalrat diese Differenz, fast die
ganze SVP-Fraktion sowie 2 Mitglieder der FDP-Fraktion sprachen sich dagegen aus. 
Des Weiteren lehnte die grosse Kammer einen Minderheitsantrag Herzog (svp, TG) mit
120 zu 66 Stimmen ab, der die Altersschwelle für den Verzicht auf Kürzungen beim
Übergang zum stufenlosen Rentensystem bei 60 Jahren, wie es der Bundesrat
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vorgeschlagen und der Nationalrat bisher vorgesehen hatte, anstelle von 55 Jahren, wie
es der Ständerat entschieden hatte, festsetzen wollte.
Schliesslich ging es um die Frage nach Tonaufzeichnungen bei medizinischen
Gutachten, deren Einsatz Benjamin Roduit mit «dysfonctionnements scandaleux»
rechtfertigte: Bekannt gewordene Fälle hätten gezeigt, dass Gutachten teilweise
unsorgfältig und unsachgemäss erstellt worden seien. Tonaufzeichnungen seien nötig
als Schutz der Experten vor unbegründeten Vorwürfen sowie der Versicherten vor
falschen Angaben im Gutachten. Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) wollte hingegen
den Akten ohne Aufforderung durch die Versicherten nur handschriftlich festgehaltene
Notizen der Sachverständigen beilegen, weil die Aufzeichnung auf Tonträgern aufgrund
des grossen Aufwands, den es gebe, wenn sich jemand «durch Stunden von
Tonaufzeichnungen hören» und Ungereimtheiten suchen müsse, nicht zielführend sei,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) für die Minderheit erklärte. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte
der Nationalrat die Verpflichtung zu Tonträgern und bereinigte somit auch diese
Differenz. 65

Nach einjähriger Behandlung der Weiterentwicklung der IV durch das Parlament sollte
diese in der Frühjahrssession 2020 verabschiedet werden. Nachdem der Nationalrat in
der Wintersession 2019 gegenüber dem Ständerat zahlreiche Zugeständnisse gemacht
hatte, musste dieser entscheiden, ob er der grossen Kammer in der letzten offenen
Frage, der Umbenennung der Kinderrenten, folgen sollte. Die SGK-SR habe sich zuvor
einstimmig für Festhalten entschieden, erklärte Kommissionssprecher Ettlin (cvp, OW).
Jedoch wolle die Kommission das nationalrätliche Anliegen aufnehmen und «eine
Brücke zum Nationalrat bauen», weshalb sie den Bundesrat durch das Postulat 20.3002
einstimmig mit der Erstellung eines Berichts zur sprachlichen Modernisierung des IVG
sowie allfälliger anderer Gesetze beauftragen wolle. Stillschweigend stimmte der
Ständerat in der Folge dem Antrag auf Festhalten an der Formulierung «Kinderrente»
sowie dem Postulat seiner Kommission zu. Nur zwei Tage später erklärte sich Philippe
Nantermod (fdp, VS) im Namen der SGK-NR in Anbetracht der Annahme des Postulats
ihrer Schwesterkommission durch den Ständerat bereit, bezüglich der Formulierung
«Kinderrente» in der Weiterentwicklung der IV die Waffen zu strecken («de déposer les
armes sur cet aspect») und dem Ständerat beizupflichten. Stillschweigend nahm der
Nationalrat die ständerätliche Version an, womit die Vorlage bereit war für die
Schlussabstimmungen. Aufgrund des Sessionsabbruchs konnte diese jedoch im März
2020 nicht mehr stattfinden. 66
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In der Sommersession 2020 holten National- und Ständerat die aufgrund des Corona-
bedingten Abbruchs der Frühjahrssession noch offenen Schlussabstimmungen zur
Weiterentwicklung der IV nach. Nach über einjähriger Debatte unterstützte das
Parlament die Vorlage zum Abschluss deutlich: Einstimmig nahm der Nationalrat mit 198
Stimmen die Weiterentwicklung der IV an, während sich im Ständerat bei 44 zu 1
Stimmen lediglich Damian Müller (fdp, LU) gegen die Vorlage aussprach. 67
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Im November 2021 gab der Bundesrat bekannt, die Weiterentwicklung der IV per 1.
Januar 2022 in Kraft zu setzen. Vorgängig hatte er zur Umsetzung der
Gesetzesänderungen überdies umfassende Verordnungsänderungen an der IVV, an der
Verordnung über Geburtsgebrechen und an der Verordnung über ambulant erbrachte
Leistungen vorgenommen. Nach einer zwischen Dezember 2020 und März 2021
durchgeführten Vernehmlassung gab er seine Änderungen bezüglich der Optimierung
der Eingliederung (u.a. Früherfassung und Frühintervention oder
Integrationsmassnahmen), medizinischen Massnahmen (u.a. eine Änderung der
Definitionskriterien von Geburtsgebrechen und eine Aktualisierung der
Geburtsgebrechenliste), zu einem Kompetenzzentrum Arzneimittel, zu Tarifierung und
Rechnungskontrolle, zum stufenlosen Rentensystem, zur Fallführung sowie zu
Verfahren und Begutachtung bekannt. 68

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.11.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Wie in der IV-Revision «Weiterentwicklung der IV» entschieden worden war, setzte der
Bundesrat im November 2021 eine «Eidgenössische Kommission für
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung» ein. Diese sollte unter
anderem Kriterien für das Begutachtungsverfahren, für die Tätigkeit der
Gutachterinnen und Gutachter, für die Zulassung von Gutachterstellen und für die
Beurteilung der Qualität von Gutachten erstellen. Die Kommission besteht aus zwölf
Personen: drei Ärztinnen und Ärzten, je zwei Vertretenden der IV/Unfallversicherung,
von Patienten- und Behindertenorganisationen sowie der Wissenschaft, einer
Neuropsychologin oder einem Neuropsychologen und je einer vertretenden Person der
Gutachterstellen sowie des versicherungsmedizinischen Ausbildungswesens. Der
Bundesrat wählte die Mitglieder der Kommission bis Ende 2023. Mit der Schaffung
dieser Kommission wollten Bundesrat und Parlament auf die zunehmende Kritik an den
IV-Gutachten reagieren. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Erwerbsersatzordnung (EO)

Mit einer Motion wollte Nationalrat Engelberger (fdp, NW) erreichen, dass die
Entschädigung für Rekruten in der „Armee XXI“ von heute 41 Fr. auf 51 Fr. pro Tag
angehoben wird. Er begründete dies mit den Einsparungen, welche die neue
Truppenorganisation zeitigen wird. Unter Verweis auf die Kosten anderer Vorlagen im
Bereich der EO (Mutterschaftsversicherung, Transfer von 1,5 Mia. Fr. aus der EO in die
IV) beantragte der Bundesrat erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Vor diesem
Hintergrund hatte eine Motion der SVP-Fraktion (Mo 00.3292) auf Halbierung der EO-
Beitragssätze keine Chance und wurde mit 92 zu 20 Stimmen deutlich verworfen. 70

MOTION
DATUM: 06.06.2002
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Berichtsjahr 1991 eingereicht hat die SP die gemeinsam mit dem SGB lancierte
Volksinitiative «Zum Ausbau von AHV und IV».

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Als einzige der Bundesratsparteien hatte die SP im Frühjahr gegen die drei
Landwirtschaftsvorlagen (Revision MIlichwirtschaftseschluss, Revision
Landwirtschaftsgesetz, Verfassungsartikel über die Landwirtschaft) und «für ein
Bioland Schweiz» votiert. Das dreifache Nein des Volkes gereichte der Partei deshalb
zum Triumph. Hingegen hatte die 1991 eingereichte und zuletzt auch parteiintern
umstrittene AHV/IV-Ausbauinitiative von SP und Gewerkschaften an der Urne keine
Chance.

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.06.1995
EVA MÜLLER

Konservative und Rechte Parteien

Das der CVP/EVP-Fraktion angehörende Zweiergespann im Nationalrat bestehend aus
der Bernerin Marianne Streiff und der Zürcherin Maja Ingold trug entscheidend dazu
bei, dass die 6. IV-Revision scheiterte. Es war der Antrag von Ingold, die Kürzung von
Zusatzrenten aus der Vorlage zu streichen, der eine Mehrheit fand und die Vorlage
letztlich zum Kippen brachte. Ingold bedauerte zwar, dass keine strukturellen
Verbesserungen erzielt werden konnten, befürchtete als ehemalige Sozialvorsteherin
von Winterthur aber, dass mit den geplanten Kürzungen die Kosten auf die Kantone und
Gemeinden verlagert worden wären, wie sie an einer Versammlung in Zürich erklärte. 71
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